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ABWÄGUNGSVORSCHLAG ZU DEN STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 

PRIVATPERSON STELLUNGNAHMEN BEWERTUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG BEMERKUNGEN 

  Einzel- 
Interesse 

Allg. 
Interesse 

VERWALTUNG UND PLANER  

1. Rechtsanwälte 
Schütz & Kleine für 
Privat 1 

wir vertreten weiterhin die Eheleute …. Namens unserer 
Mandanten nehmen wir auf die Darlegungen im Schrift-
satz vom 18.08.2021, der im Rahmen der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung vorgelegt wurde, Bezug. Dieser 
Vortrag wird zum Gegenstand des Vorbringens bei der 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ge-
macht und hiermit nochmals wiederholt. 

X X Wird zur Kenntnis genommen.  

  Stellungnahme vom 18.08.2021     

  Namens unserer Mandanten erheben wir gegen die Be-
bauungsplanerweiterung folgende Einwendungen: 

    

  1. Nördlich an das Plangebiet grenzt ein locker bebauter 
Siedlungsbereich, der ausschließlich durch bis zu 2-1/2-
geschossige Ein- und Mehrfamilienhäuser geprägt ist. 
Bauplanungsrechtlich ist daher die Ausweisung eines 
eingeschränkten Gewerbegebiets unmittelbar an dieses 
Wohngebiet angrenzend unzulässig. 

  Nördlich angrenzend an das geplante eingeschränkte 
Gewerbegebiet besteht die historisch gewachsene 
Siedlungsbebauung von Bröckingen. Hier existieren 
keine Bebauungspläne, es besteht lediglich ein Bebau-
ungsplan für den bereits jetzt als gewerbliche Fläche 
genutzten Bereich südlich der Waagäckerstraße, der 
hier auch bereits ein Gewerbegebiet ausweist. Die 
Bereiche nördlich sind im Flächennutzungsplan des 
GVV Limpurger Land als gemischte Bauflächen ausge-
wiesen.  

 

  Ein Gewerbegebiet kann nicht unmittelbar an ein Wohn-
gebiet angrenzen. Dies führt zu einer unvermeidbaren 
Konfliktslage. Zulässig wäre allenfalls ein angrenzendes 
Mischgebiet. Die vorliegende Planung verstößt gegen das 
Gebot der Konfliktbewältigung und das Gebot der sach-

  Der vorgebrachte Aspekt ist nicht nachvollziehbar. 
Selbst unter der Annahme, dass hier tatsächlich ein 
Wohngebiet angrenzen würde, legt der Bebauungsplan 
hier ein eingeschränktes Gewerbegebiet fest. Die Ein-
schränkung bezieht sich dabei explizit auf die Zulässig-
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gerechten Planung. keit von Gewerbebetrieben nur unter der Vorausset-
zung, dass sie das Wohnen nicht wesentlich stören. 
Somit wird der angesprochene Konflikt sehr wohl bewäl-
tigt und die Ausweisung eines eingeschränkten Gewer-
begebietes ist zulässig. 

  Nach den planungsrechtlichen Festsetzungen sind Ge-
werbebetriebe aller Art, mit Ausnahme von Einzelhan-
delsbetrieben zulässig. Maßnahmen zum Schutz der 
gegenüberliegenden Wohnbebauung vor Lärm werden 
nicht getroffen. Lärmkontingente werden in dem Bebau-
ungsplan nicht festgesetzt. Passive Lärmschutzmaßnah-
men sind lediglich für die ausnahmsweise zulässigen 
Betriebsleiterwohnungen vorgesehen. 

  Die Aussage ist nicht zutreffend. Gemäß Ziffer 1.1.1 des 
Textteiles zum Bebauungsplan (erster Absatz) sind nur 
Gewerbebetriebe mit baulichen und sonstigen Anlagen 
zulässig, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Somit 
müssen die Betriebe im geplanten Baugebiet ggf. durch 
aktive Lärmschutzmaßnahmen gewährleisten, dass das 
Wohnen in der Umgebung nicht wesentlich gestört wird.  

 

 

  Das Gebot gerechter Abwägung erfordert es, auch die 
Bedeutung der privaten Belange zu berücksichtigen. Bei 
der Aufstellung von Bebauungsplänen sind die Anforde-
rungen an gesunde Wohnverhältnisse zu berücksichtigen. 
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt führen die vorhandenen 
Gewerbebetriebe zu einem erheblichen Störpotential des 
nördlich sich anschließenden Wohngebietes. Der Bebau-
ungsplan enthält keinerlei Vorkehrungen hinsichtlich 
Lärmschutz, um weitere Störungen der Wohnbevölkerung 
zu vermeiden. 

  Auf die Ausführungen oben wird verwiesen. Eine Abwä-
gung der Belange erfolgt durch den vorliegenden Abwä-
gungsvorschlag sowie die Ausführungen in der Begrün-
dung zum Bebauungsplan (siehe Anlage 1).  

 

  Die Waagäckerstraße ist nach ihrer Beschaffenheit und 
Breite nicht geeignet, das Gewerbegebiet von dem Wohn-
gebiet abzugrenzen. Es wird hier zwangsläufig zu Störun-
gen durch an- und abfahrende Fahrzeuge und durch 
Produktionslärm kommen. 

  Der vorgebrachte Aspekt ist nicht nachvollziehbar. Die 
Verkehrsflächen dienen nicht der Abgrenzung unter-
schiedlicher Nutzungen, sondern der Erschließung der 
Gebiete. Diese Funktion kann die Waagäckerstraße 
aktuell und zukünftig erfüllen. Der Verkehrslärm durch 
an- und abfahrende Fahrzeuge, die dem Gewerbetrieb 
zugeordnet werden können, übersteigt das ortsübliche 
Maß nicht. Produktionslärm geht von Straßen nicht aus. 

 

  Eine Gemeinde muss sich bereits bei der Aufstellung 
eines Bebauungsplanes Kenntnis über die wesentlichen 
Nutzungskonflikte verschaffen und Vorstellungen zu deren 
planerischen Bewältigung entwickeln. Auch muss die 

  Wird zur Kenntnis genommen. Alle wesentlichen Belan-
ge und möglichen Konflikte, die im Zuge der Bauleitpla-
nung gelöst bzw. berücksichtig werden müssen, wurden 
erhoben. Der Interessenausgleich muss im Zuge der 
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Gemeinde bereits im Rahmen der Abwägung aufklären, 
ob der Planung zuwiderlaufende Nutzungsinteressen so 
gewichtig sind, dass sie im Rang den üblichen Belangen 
vorgehen. Der insoweit gebotene Interessenausgleich darf 
nicht ausgeklammert und auf das spätere Baugenehmi-
gungsverfahren verlagert werden. 

Abwägung durch den Gemeinderat der Stadt Gaildorf 
vorgenommen werden. Dies geschieht mit den vorlie-
genden Unterlagen. 

 

 

 

  Bei der vorliegenden Planung wurden die in dem Gewer-
begebiet entstehenden Lärmbelästigungen für die an-
schließende Wohnbebauung in keiner Weise berücksich-
tigt und bewertet. Kurioserweise soll hier das Gewerbege-
biet in Richtung auf die Wohnbebauung hin ausgedehnt 
werden und nicht etwa nach Süden oder Osten hin in 
einiger Entfernung von der Wohnbebauung. Diese Pla-
nung verstößt auch gegen das Gebot der Rücksichtnah-
me. 

  Der vorgebrachte Aspekt ist nicht nachvollziehbar. 
Hinsichtlich des Umgangs mit dem Thema Lärm wird auf 
die Ausführungen oben verwiesen.  

Eine Erweiterung des Gewerbebetriebs in östlicher 
Richtung ist im Hinblick auf die Grundstücksverhältnisse 
und die dortigen Nutzungen nicht möglich. Eine Erweite-
rung Richtung Süden ist aufgrund vorhandener Restrik-
tionen bezüglich Landschaftsschutz und Hochwasser 
ebenfalls nicht möglich. 

Somit ist die geplante Erweiterung weder kurios, noch 
verstößt sie gegen das Gebot der Rücksichtnahme, da 
durch die getroffenen Festsetzungen alle wesentlichen 
Belange der angrenzenden Nutzungen berücksichtigt 
wurden.  

 

  Bauplanungsrechtlicher Nachbarschutz beruht auf dem 
Gedanken des wechselseitigen Austauschverhältnisses. 
Auf die Interessen der in Bröckingen angesiedelten Pri-
vatpersonen wird nicht in ausreichender Weise Rücksicht 
genommen, soweit unmittelbar an das Wohngebiet an-
grenzend nahezu unbegrenzt eine gewerbliche Nutzung 
zugelassen wird. 

  Bezüglich der Einschränkungen der gewerblichen Nutz-
barkeit wird erneut auf  die Ausführungen oben verwie-
sen. 

 

  In einem Wohngebiet können regelmäßig allenfalls nicht 
störende Gewerbebetriebe ausnahmsweise zugelassen 
werden.  

 

 

Nach den Festsetzungen des Bebauungsplans ist in un-

  Zunächst ist klarzustellen, dass sich die Planung nicht in 
einem Wohngebiet befinden, sondern bestenfalls theo-
retisch angrenzend an ein Wohngebiet. Um dem Um-
stand einer angrenzenden Wohnbebauung, die sich 
gemäß Flächennutzungsplan aber in einem gemischten 
Umfeld befindet Rechnung zu tragen, wurde eben die 
Einschränkung getroffen, dass nur Gewerbebetriebe 
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mittelbarer Nähe zu der Wohnbebauung auch ein stören-
der Gewerbebetrieb ohne Weiteres planungsrechtlich 
zugelassen. 

zulässig sind, die das Wohnen nicht stören. Somit ist die 
getroffene Feststellung über die Zulässigkeiten des 
Bebauungsplanes falsch. 

  Das Gebot der Rücksichtnahme erfordert es, dass die bei 
einer immissionsschutzrechtlichen Betrachtung vorzu-
nehmenden Zumutbarkeitserwägungen schon im Rahmen 
der planungsrechtlichen Festsetzungen beachtet werden. 
Diesen Anforderungen genügt der Bebauungsplanentwurf 
nicht. 

  Auf die Ausführungen oben wird verwiesen.  

  2. Der gesamte Zu- und Abfahrtsverkehr soll über die 
Waagäckerstraße von Norden her erfolgen. Die 
Waagäckerstraße weist Engstellen von lediglich 4,70 m 
Breite auf und ist daher für die Erschließung eines Ge-
werbegebiets ungeeignet.  

Der Verkehr wird über die Unterroter Straße und die in 
diesem Bereich nicht in den Bebauungsplan fallende 
Waagäckerstraße nach Süden hin dem Gewerbegebiet 
zugeleitet. Die Waagäckerstraße führt hier durch ein 
Wohngebiet. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt verursachen 
die zahlreichen Sprinter, die den vorhandenen Gewerbe-
betrieb anliefern, erheblichen Lärm. Ein Begegnungsver-
kehr ist bereits zum jetzigen Zeitpunkt sehr erschwert. 

  Die vorliegende Planung sieht keine wesentliche Ver-
kehrszunahme vor. Die bestehende Anzahl von zum 
Gebiet fahrenden LKW´s wird sich nicht wesentlich 
vergrößern (ggf. max. 1-3 LW/Tag). Unter Berücksichti-
gung des bestehenden Gewerbegebiets und den vorlie-
genden Erweiterungsabsichten der Firma wird sich die 
Verkehrssituation nicht wesentlich verschlechtern. Ein 
besonderes Gefahrenpotenzial ist aufgrund der geringen 
Verkehrsstärke auf der Waagäckerstraße nicht zu 
erkennen. Zusätzlich wird ein städtebaulicher Vertrag 
vorbereitet, in dem die bestehende und zukünftige LKW-
Anzahl der Firma entsprechend begrenzt wird. Damit 
können die Befürchtungen der Anwohner zumindest 
minimiert werden. 

 

  Als Anlage sind drei Lichtbilder beigefügt, die am 
17.08.2021 gefertigt wurden. Es handelt sich um eine 
Verkehrssituation, die schon heute öfters vorkommt und 
mit der bei einer Erweiterung des Gewerbegebiets ständig 
zu rechnen ist. Da ein Begegnungsverkehr nicht möglich 
ist, musste der PKW auf das Grundstück unserer Mandan-
ten ausweichen, damit der LKW vorbeifahren konnte. 
Wenn LKW aus der anderen Richtung kommen, kommt es 
vor, dass die LKW dann rechts auf die Garageneinfahrt 
unserer Mandanten fahren. In der Vergangenheit ist es 
hierdurch schon zu Schäden an der Birco-Rinne gekom-
men. 

  Wird zur Kenntnis genommen. Allerdings ist ein Auswei-
chen von Fahrzeugen in der Waagäckerstraße auf 
private Zufahrten bei einer umsichtigen Fahrweise und 
gegenseitiger Rücksichtnahme nicht zwingend erforder-
lich. Somit besteht kein weiterer Regelungsbedarf für die 
Verkehrsflächen außerhalb des Plangebiets. 
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  Wenn das Gewerbegebiet ausgedehnt wird, werden auch 
größere LKW die Waagäckerstraße zum An- und Abfah-
ren nutzen. Dies führt zu Bremsmanövern und Rangier-
vorgängen, was für die links und rechts der Waagäcker-
straße wohnenden Bürgerinnen und Bürger unzumutbar 
ist. 

  Auf die Ausführungen oben bezüglich dem Verkehr wird 
verwiesen. 

 

 

 

 

 

  Lieferwagen und LKW müssen aus der Unterroter Straße 
kommend eine Steigung in der Waagäckerstraße über-
winden, was mit vermehrten Lärmbelästigungen und 
Abgasimmissionen verbunden ist. Diese Straße ist nicht 
geeignet, um diesen vermehrten Fahrverkehr aufzuneh-
men. Die Erschließung des neuen Gewerbegebiets ist 
planerisch nicht durchdacht. 

  Auf die Ausführungen oben bezüglich dem Verkehr wird 
verwiesen. 

 

 

  Insoweit hat sich die Stadt auch nicht mit sich aufdrän-
genden oder naheliegenden Alternativen, die in die Abwä-
gung einzustellen sind, befasst. Alternativen, die vor dem 
Hintergrund der Zielkonzeption eindeutig weniger in die 
Belange der Angrenzer eingreifen, verdienen in der Pla-
nung den Vorrang. 

  Im Zuge der Planung wurden mögliche Alternativen am 
Standort geprüft. Mögliche Erweiterungen in Richtung 
Osten oder Süden bestehen nicht. Eine vollständige 
Verlagerung des Gewerbebetriebes an einen anderen 
Standort ist aus wirtschaftlichen, wie auch aus natur-
schutzfachlichen Gründen im Hinblick auf Flächenver-
siegelungen usw. nicht darstellbar. 

 

  Eine Erschließung des Gewerbegebiets von Süden oder 
Osten her wurde nicht einmal geprüft. Auch der Umstand, 
dass kein Gehweg vorhanden ist, sollte Veranlassung 
geben, auch aus Gründen der Verkehrssicherheit die 
Erschließung nicht über das Wohngebiet zu wählen.  

  Eine Erschließung des Plangebiets von Osten oder 
Süden würde jeweils einen Straßenneubau auf einer 
Länge von 100 bis 150 m bedeuten, ohne das weitere 
Gebäude mit dieser Erschließung sinnvoll verknüpft 
werden könnten. Dies wäre ebenfalls wirtschaftlich für 
die Stadt Gaildorf nicht darstellbar und stünde im völlig 
unverhältnismäßigen Gegensatz zum Grundsatz des 
flächensparenden Bauens. 

 

  3. Was den Anlieferverkehr betrifft, wurde planerisch 
bisher nicht berücksichtigt, dass wegen des zu durchfah-
renden Wohngebiets Nachtanlieferungen untersagt wer-
den müssen. Zu beanstanden ist, dass ein Verkehrsgut-
achten zur Feststellung der Lärmimmissionen bisher nicht 
eingeholt wurde. 

  Ein Verbot einer Nachtanlieferung wird in einem städte-
baulichen Vertrag geregelt. Damit können die Befürch-
tungen der Anwohner zumindest minimiert werden. 

Da die Waagäckerstraße aber nicht unverhältnismäßig 
stark befahren wird ist ein Verkehrs- bzw. Lärmgutach-
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ten hier nicht erforderlich.  

  Da die Zufahrt durch das Wohngebiet die einzige Er-
schließungsstraße für die Gewerbeflächen darstellen soll, 
müssen Ruhezeiten festgesetzt werden, in denen Anliefe-
rungen zu unterbleiben haben. 

  Die genannten Ruhezeiten im Bereich der verkehrlichen 
Anlieferung können nicht im Rahmen des Bebauungs-
planes festgesetzt werden, sondern müssen hier über 
einen städtebaulichen Vertrag verbindlich verankert 
werden.  

 

  4. Die planerischen Festsetzungen sind unklar und wider-
sprüchlich, soweit in der Zeichenerklärung eine Gebäude-
höhe von 10 m zugelassen wird, in der Begründung aber 
ausgeführt wird, dass eine maximale Traufhöhe von 6,5 m 
im Bebauungsplan festgesetzt sei. Eine Gebäudehöhe 
von 10 m ist in jedem Fall für die nördlich angrenzenden 
Wohngebäude unzumutbar. Dies führt zu einem Entzug 
von Licht und Sonne, da das Gewerbegebiet sich unmit-
telbar im Süden der Wohnbebauung befindet. 

Der Bebauungsplan ermöglicht eine massive Überbauung 
des unmittelbar an die Wohnbebauung angrenzenden 
Areals mit der Folge, dass die Wohnqualität der vorhan-
denen Gebäude durch die Verschattung erheblich einge-
schränkt wird. Auch insoweit verstößt die Planung gegen 
das Gebot der Rücksichtnahme und das Gebot gerechter 
Abwägung. 

  Die maximale Traufhöhe von 6,5 m ist im vorliegenden 
Bebauungsplan nicht festgesetzt. In der Begründung 
unter Ziff. 3.3 ist der Bebauungsplan „Waagäcker“ be-
schrieben.  

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass alle Abstandsflä-
chen gemäß Landesbauordnung (LBO) eingehalten 
werden. Die Abstände der bestehenden Bebauung zu 
einer möglichen neuen Bebauung entlang der festgeleg-
ten Baugrenzen betragen ca. 25 m (Gebäude Nr.3) und 
35 m (Gebäude Nr. 5). Bei einer maximalen Gebäude-
höhe von 10,0m über EFH erfolgen keine wesentlich 
negativen Auswirkungen hinsichtlich Besonnung, Belüf-
tung und Belichtung der nördlich bestehenden Bebau-
ung. Es sind ggf. geringe Auswirkungen hinsichtlich der 
jahreszeitlichen Sonneneinstrahlung bei voller Ausnut-
zung der Gebäudekubaturen möglich. Dadurch werden 
aber die gesunden Lebens- und Wohnverhältnisse in 
der Umgebung nicht Beeinträchtig, da weiterhin ausrei-
chend Besonnung gegeben ist. 

 

  5. Die Ausweisung des eingeschränkten Gewerbegebiets 
führt zu einer weiteren erheblichen Versiegelung bisher 
landwirtschaftlich genutzter Flächen. Das Versickern von 
Oberflächenwasser in diesem Außenbereich wird durch 
die Überbauung unmöglich. 

  Dem Bebauungsplan ist eine Begründung mit Umwelt-
bericht und Eingriffsausgleichsbilanzierung (siehe Anla-
ge 1) beigefügt. Dort werden die Eingriffe in die Schutz-
güter durch die Planung beschrieben und bilanziert. Im 
Rahmen der festgesetzten Maßnahmen zum Ausgleich 
und Ersatz können diese Eingriffs vollständig ausgegli-
chen werden. 

 

  Dem Umweltbericht ist zu entnehmen, dass auch wesent-
liche artenschutzrechtliche Belange betroffen sind. Ent-
sprechende Untersuchungen zu einzelnen Tiergruppen 

  Dem Bebauungsplan wurde in der frühzeitigen Beteili-
gung als Anlage 3 erst eine Relevanzprüfung zum spe-
ziellen Artenschutz gem. §44 BNatSchG (Stand 
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sind bisher nicht durchgeführt worden. Auch insoweit 
werden künftige Konflikte entgegen dem Gebot der Kon-
fliktbewältigung in spätere Baugenehmigungsverfahren 
verlagert. Soweit hier im Außenbereich weite Flächen 
versiegelt werden und Rückzugsbereiche für Tiergruppen 
zerstört werden, muss bereits im Rahmen der Planung 
auch die Auswirkung der Planung auf einzelne Tiergrup-
pen erfolgen, verbunden mit bereits im Bebauungsplan 
festzusetzenden Kompensationsmaßnahmen. 

07.07.2021) beigefügt. Die einzelne Tiergruppen wurden 
untersucht und aufgelistet. Diese wurde in der öffentli-
chen Auslegung zu einer speziellen artenschutzrechtli-
chen Prüfung (Stand November 2021) ergänzt. Bei 
Einhaltung einer Vermeidungsmaßnahme für Zau-
neidechsen sind keine artenschutzrechtlichen Konflikte 
zu erwarten. 
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  Ergänzend ist noch auf folgende Gesichtspunkte hinzu-
weisen: 

    

  1. Der vorhersehbare Nutzungskonflikt zwischen Erweite-
rung des Gewerbegebiets und vorhandener Wohnbebau-
ung wird in den planungsrechtlichen Festsetzungen nicht 
gelöst. Die Planung verstößt gegen das Gebot der Kon-
fliktbewältigung. Zum Schutz der Anwohner müssten in 
dem Bebauungsplan Lärmkontingente und weitergehende 
Lärmschutzmaßnahmen festgesetzt werden. 

  Es wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich gemäß 
Festsetzungen des Bebauungsplanes um ein einge-
schränktes Gewerbegebiet handelt. Dort sind nur Ge-
werbebetriebe zulässig, die das Wohnen nicht wesent-
lich stören. Entsprechende Nachweise sind in der Bau-
genehmigung zu erbringen. Es besteht somit kein unge-
löster Konflikt im Rahmen der Bauleitplanung. 

 

  2. Die Problematik, die durch einen zusätzlichen Liefer-
verkehr geschaffen wird, wird in dem Bebauungsplan 
keiner Lösung zugeführt. Die Waagäckerstraße ist wegen 
der geringen Breite nicht geeignet, zusätzlichen Lieferver-
kehr aufzunehmen und ist bereits durch das bestehende 
Gewerbegebiet grenzwertig belastet.  

  Für die geplante Erweiterung der Firma ist keine we-
sentliche Verkehrszunahme zu erwarten. Zum Schutz 
der Anlieger wurde zwischen dem Investor und der 
Stadt Gaildorf dennoch als Entgegenkommen zusätzlich 
ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen, der Rege-
lungen zur zulässigen Zahl an Lieferverkehr pro Tag 
beinhaltet.   
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Selbst wenn es zu einer wesentlichen Verkehrszunahme 
käme, werden die Straßenverhältnisse nicht als kritisch 
gesehen. Die Fahrbahnbreite der Waagäckerstraße 
(Einmündungsbereich von der Unterroter Straße) von 
ca. 5,00 m entspricht den benötigten Nutzungsansprü-
chen für den Begegnungsfall Pkw/LKW. Dafür, dass die 
Straße angeblich bereits im Bestand grenzwertig belas-
tet sei, wird keinerlei Nachweis erbracht und es liegen 
hierfür derzeit auch keine Anhaltspunkte vor. 

  Der Abschluss eines städtebaulichen Vertrages, der ledig-
lich die Vertragspartner bindet, ist nicht geeignet, den 
Schutz der Anwohner vor unzumutbarem Verkehrslärm zu 
gewährleisten. Den Anwohnern wird auch kein Einblick in 
diesen städtebaulichen Vertrag gewährt, weshalb dieser 
als Schutzinstrument untauglich ist. 

  Der vorgebrachte Aspekt ist nicht nachvollziehbar, da 
bereits der Vertrag ein Entgegenkommen darstellt und 
bisher in keiner Weise belegt wurde, dass hier unzu-
mutbare Verkehrslärmbelastungen vorliegen oder zu 
erwarten wären. Aus Gründen des Datenschutzes der 
Vertragspartner ist die Herausgabe des städtebaulichen 
Vertrags nicht vorgesehen.  

 

  Das Gebot der Konfliktbewältigung verbietet es, maßgeb-
liche zu klärende Fragen außerhalb des Bebauungsplan-
verfahrens zu verlagern. Nur durch entsprechende plane-
rische Festsetzungen, die dem Schutz der Anwohner 
dienen, kann dem Gebot der Rücksichtnahme, dem Gebot 
der Konfliktbewältigung und dem Gebot gerechter Abwä-
gung genügt werden. Nachtanlieferungen werden lediglich 
in dem städtebaulichen Vertrag verboten, dessen Reich-
weite und Bindungswirkung fraglich ist, insbesondere 
wenn Gewerbegrundstücke verkauft werden. 

  Es ist erneut darauf hinzuweisen, dass alle planungs-
rechtlich relevanten Belange erhoben wurden und die 
ermittelten Konflikte im Rahmen der Abwägung aller 
Belange gerecht untereinander und gegeneinander 
abgewogen wurden. Es verbleiben keine ungelösten 
Konflikte auf Ebene des Bebauungsplanes. Etwaige 
Nachtanlieferungen werden im Rahmen des städtebau-
lichen Vertrages als Entgegenkommen gegenüber der 
Nachbarschaft geregelt. Selbst wenn diese Nachanliefe-
rungen aus Lärmschutzgründen problematisch wären, 
müsste dies im Rahmen der Baugenehmigung als Auf-
lage festgehalten werden. Im Bebauungsplan kann 
diese Vorgabe nicht durch Festsetzungen geregelt 
werden. 

 

  Da der städtebauliche Vertrag nicht den bereits vorhande-
nen Gewerbebetrieb betrifft, hätte zwingend in einer Ge-
samtschau geprüft werden müssen, welche Verkehrsbe-
lastung hier vorliegt. Die Einholung eines Lärmgutachtens 
unterblieb bisher fehlerhaft. 

  Zu den Belangen des Lärmschutzes wird auf die Aus-
führungen oben verwiesen. Hinsichtlich des Aus-
baustandards der Waagäckerstraße sowie im Hinblick 
auf die Nutzungen des Umfeldes und der Zahl der An-
grenzer verbleibt auch weiterhin der Verweis darauf, 
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dass die Straße ausreichend dimensioniert ist, um den 
bestehenden und zusätzlichen Verkehr abzuwickeln. 
Ggf. ist beim Befahren der Straße das Rücksichtnahme-
gebot zu beachten. Weder ein Lärm- noch ein Ver-
kehrsgutachten ist unter den genannten Voraussetzun-
gen erforderlich.  

  Auch ist im Hinblick auf die Nähe der Wohnbebauung zu 
der gewerblichen Nutzung die Begrenzung der Nachtzeit 
von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr zu knapp bemessen. Gemäß 
Nr. 6.4 TA Lärm kann die Nachtzeit bis zu 1 Stunde hin-
ausgeschoben werden, soweit dies wegen der besonde-
ren örtlichen Verhältnisse unter Berücksichtigung des 
Schutzes vor schädlichen Umwelteinwirkungen erforder-
lich ist. Nachtanlieferungen sollten bis 07:00 Uhr ausge-
schlossen werden. 

Gerade der Umstand, dass die Erschließungsstraße kei-
nen Begegnungsverkehr zulässt, führt zu Rangiervorgän-
gen, die besonders lärmintensiv sind. 

  Wie bereits in der Argumentation dargelegt, ist eine 
Vorverlegung der Nachtzeit um eine Stunde nur unter 
Berücksichtigung des Schutzes vor schädlichen Um-
welteinwirkungen möglich. Dies wäre im Rahmen der 
Baugenehmigung zu beantragen und könnte nicht ohne 
Weiteres umgesetzt werden. Somit ist eine Verschie-
bung der Nachtzeit nicht erforderlich. 

 

Angesichts der Tatsache, dass die geplante Einfahrt in 
das vergrößerte Firmenareal im Bereich der Kreuzung 
der Waagäckerstraße liegt, unmittelbar südlich des von 
Norden kommenden Abschnittes der Waagäckerstraße, 
wird die bisherige Situation mit Wenden und Rückwärts-
fahren der LKWs auf der Waagäckerstraße vermie-
den/ausgeschlossen, sodass der Zuliefer- und Abhol-
verkehr auf dem vergrößerten Firmenareal wenden 
kann. Dies ist auch in dem städtebaulichen Vertrag 
geregelt.. 

 

  3. Die Siedlungsbebauung in Bröckingen wird in dem 
Abwägungsvorschlag im Rahmen der frühzeitigen Öffent-
lichkeitsbeteiligung nicht als Wohngebiet, sondern als 
„gemischte Baufläche" laut Flächennutzungsplan bewer-
tet.  

    

  Das Gebot gerechter Abwägung, das Gebot der Konflikt-
bewältigung und das Gebot der Rücksichtnahme hätten 
es erfordert, dass im Bebauungsplan Festsetzungen zu 
den Betriebszeiten im Bereich des erweiterten Gewerbe-
gebiets getroffen werden.  

  Der vorgebrachte Aspekt ist weiterhin nicht nachvoll-
ziehbar. Durch die Festsetzung eines eingeschränkten 
Gewerbegebietes sind nur solche Betriebe zulässig, die 
das Wohnen nicht wesentlich stören und somit grund-
sätzlich auch in einem Mischgebiet zulässig wären. 
Selbst wenn man die angrenzende Bebauung als All-
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Die Verweisung der Anwohner auf die TA Lärm ist hier 
nicht zielführend, da der nördlich an das Plangebiet an-
schließende Siedlungsbereich, der ausschließlich durch 
Ein- und Mehrfamilienhäuser geprägt ist, offenbar nicht als 
Wohngebiet angesehen wird. 

gemeines Wohngebiet betrachten würde, müsste der 
Gewerbebetrieb dafür Sorge tragen, dass er durch 
entsprechende Maßnahmen die Lärmemissionen so 
begrenzt, dass das Wohnen nicht wesentlich gestört 
wird.  

  Die unmittelbare Nähe zwischen Gewerbe und Wohnen 
erfordern hier eine Begrenzung der betrieblichen Tätigkeit 
in der Nachtzeit. 

  Eine Begrenzung der betrieblichen Tätigkeit in der 
Nachtzeit ist somit aufgrund der oben genannten Punkte 
nicht erforderlich.  

Damit können die Bedenken von Privat 1 in der Planung 
teilweise berücksichtigt werden. 

 

2. Privat 2 hiermit teilen wir Ihnen mit, dass wir die Einwände, welche 
wir Ihnen im August 2021 bereits mitgeteilt haben, weiter-
hin aufrechterhalten möchten. Diese waren im Einzelnen: 

X X Wird zur Kenntnis genommen.  

  · Die Zufahrt stellt unserer Einschätzung nach, ein großes 
Problem dar. Es gibt in der Waagäckerstr. keinen Geh-
weg. Wie soll ein LKW in die Waagäckerstr. einfädeln 
ohne Personen an der Bushaltestelle zu gefährden? 

  Hinsichtlich der verkehrlichen Belange wird auf die 
Ausführungen unter Ziffer 1 dieses Abwägungsvor-
schlages verwiesen.  

 

  Stand heute ist bereits kein Begegnungsverkehr möglich. 
Es fahren große LKW's und Sprinter schon jetzt grenzwer-
tig die Straße hoch und runter. 

Es erweckt den Eindruck, dass erst Personen zu Schaden 
kommen müssen, ehe hierüber nachgedacht wird. 

  Wird zur Kenntnis genommen. Allerdings ist ein Auswei-
chen von Fahrzeugen in der Waagäckerstraße auf 
private Zufahrten bei einer umsichtigen Fahrweise und 
gegenseitiger Rücksichtnahme nicht zwingend erforder-
lich. Somit besteht kein weiterer Regelungsbedarf für die 
Verkehrsflächen außerhalb des Plangebiets. 

 

  · Vorhanden Ressourcen nutzen! Wieso werden Leer-
stände nicht adäquat genutzt? Vorhandene, leerstehende 
Gebäude verrotten und beinträchtigen das Landschafts-
bild. 

  Der Stadt sind nur wenige Leerstände bekannt, die sich 
größtenteils im privaten Eigentum befinden und in der 
Regel schnell wieder genutzt werden. 

Die Dezentralisierung der kleineren Gewerbebetriebe 
spielt eine wichtige Rolle für die Entwicklung der Stadt 
und des Stadtteils Bröckingen. 

 

  Des Weiteren umsorgt uns in Zeiten des Klimawandel die 
Flächenversiegelung. Es wird vermehrt Starkregen geben. 
Damit verbunden sind Hochwasser und Erdbewegungen, 
die Auswirkungen haben können - s. Braunsbach oder 

  Wird zur Kenntnis genommen. Maßnahmen zur Regen-
rückhaltung und dem gedrosselten Ablauf des gepuffer-
ten Dachflächenwassers sind im Bebauungsplan enthal-
ten. 
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ganz aktuell Ahrtal. 

  Ergänzend fügen wir hinzu, dass im zuletzt vorgestellten 
Bebauungsplan in keiner Weise auf die Zufahrt eingegan-
gen wird, die für uns die größte Sorge darstellt. Die Zu-
fahrt ist und bleibt grenzwertig und unseres Erachtens 
gefährlich! 

  Grundsätzlich befindet sich die beschriebene Zufahrt 
außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes, 
weshalb hier keine Festsetzungen getroffen werden 
können. Dennoch ist bekannt, dass die Zufahrtsstraßen 
zum Plangebiet eng sind, jedoch über ausreichende 
Breiten und Radien verfügen, damit auch größerer 
Lieferfahrzeuge diese befahren können und beispiels-
weise ein Begegnungsverkehr Lkw/Pkw möglich ist. 
Eine Gefährdung von Fußgängern kann durch eine im 
Rahmen der Straßenverkehrsordnung ohnehin vorge-
schriebene rücksichtsvolle Fahrweise mit angemesse-
nen Geschwindigkeiten usw. aber ausgeschlossen 
werden. Weitergehend kann der Bebauungsplan diese 
Belange nicht berücksichtigen. 

 

  Des Weiteren hatte man mündlich zugesagt, dass der 
Feldweg erhalten bleibt. Nun soll es einen Geh- und Rad-
weg geben. Es liegt der Verdacht nahe, dass hierdurch 
Kosten für den Investor eingespart werden sollen!? 

  Durch den Verzicht auf die Ausweisung eines Wirt-
schaftsweges wird unter anderem der landwirtschaftli-
che Verkehr im Umfeld des Plangebiet reduziert, da die 
südlich gelegenen landwirtschaftlichen Flächen nur noch 
von Südosten her angefahren werden können. Dies 
stellt auch eine gewisse Verbesserung für die Angrenzer 
im Umfeld des Plangebiets dar und reduziert den Grad 
der Flächenversiegelung.  

Damit können die Bedenken von Privat 2 in der Planung 
teilweise berücksichtigt werden. 

 

3. Privat 3 Auf einer Teilfläche von ca. 4.000 m² soll in Bröckingen, 
Hungeräcker ein Gewerbegebiet entstehen. Auf dem 
ehemaligen Landschaftsschutzgebiet ist eine Lagerhalle 
geplant. 

X X   

  Ich als Nachbar des einstigen Landschaftsschutzgebietes 
spreche mich gegen den Aufstellungsbeschluss der 
„Waagäcker-Erweiterung" in Bröckingen aus und begrün-
de dies wie folgt: 

  Wird zur Kenntnis genommen.  

  Komplizierte und gefährliche Verkehrslage   Aufgrund der nur geringen Länge der Waagäckerstraße  



Seite – 13 –  
 

PRIVATPERSON STELLUNGNAHMEN BEWERTUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG BEMERKUNGEN 

  Einzelinte-
resse 

Allg. Inte-
resse 

VERWALTUNG UND PLANER  

 

 

 
  

 

Die Verkehrsanbindung des bestehenden Gewerbes an 
die B19 über die Unterroter- und der engen Waagäcker-
straße ohne Gehweg ist heute schon ungeeignet für An-
wohner, Fußgänger und Radfahrer. Durch den zuneh-
menden Verkehr wird das Gefährdungspotenzial für Fuß-
gänger und Radfahrer deutlich erhöht. 

Auch der Feldweg entlang der Hungeräcker ist für Last-
verkehr gänzlich ungeeignet. Diese gefährliche Verkehrs-
lage wurde noch nicht konkret bearbeitet um diese zu 
entschärfen. 

sind keine erheblichen Beeinträchtigungen der Ver-
kehrslage zu erwarten. Die Waagäckerstraße ist unter 
Berücksichtigung keiner, durch die vorliegende Planung, 
wesentlichen betrieblichen Verkehrszunahme (durch-
schnittlich 1-3 LKW/ Tag) in dem heutigen Zustand 
ausreichend. Die Zahl der LKWs, die das Firmengelän-
de anfahren wird aber im Rahmen eines städtebaulichen 
Vertrages und als Entgegenkommen für die Anwohner 
auf max. 7 LKW pro Tag begrenzt.  

Die geplante Einfahrt in das vergrößerte Firmenareal 
liegt im Bereich der Kreuzung der Waagäckerstraße, 
unmittelbar südlich des von Norden kommenden Ab-
schnittes der Waagäckerstraße, sodass die bisherige 
Situation mit Wenden und Rückwärtsfahren der LKWs 
auf der Waagäckerstraße vermieden/ausgeschlossen 
werden kann, da der Zuliefer- und Abholverkehr auf dem 
vergrößerten Firmenareal wenden kann. 

Eine Nutzung des Feldweges entlang der Hungeräcker 
ist für LKW nicht zulässig, da dieser Bereich nur für den 
landwirtschaftlichen Verkehr und die Anlieger be-
schränkt ist. Die Anfahrt der betrieblichen Flächen ist 
wie bisher ausschließlich über die Waagäckerstraße 
vorgesehen. Somit ist die verkehrliche Erschließung 
ausreichend berücksichtigt und gewährleistet. 

  Der landwirtschaftlich genutzte Weg zwischen den Grund-
stücken wird nicht wie angekündigt verlegt, sondern zu 
einem Fuß- und Radweg umgeformt. Mit dieser Änderung 
der Verkehrswege wird es den Landwirten schwer ge-
macht die Felder wirtschaftlich und ökologisch zu bestel-
len. 

  Eine Anfahrt der südlich gelegenen landwirtschaftlichen 
Flächen ist bisher bereits von Osten möglich. Durch den 
Verzicht auf den Wirtschaftsweg im westlichen Teil des 
Plangebiets müssen die landwirtschaftlichen Fahrzeuge 
unter Umständen geringfügige Umwege in Kauf neh-
men, die insgesamt aber vertretbar sind. Gleichzeitig 
wird auf diesem Weg die Verkehrssicherheit der Fuß-
gänger und Radfahrer erhöht. 

 

  Unmittelbare Wohnbebauung 

Von der Wohnbebauung ist das geplante Baufenster nur 
durch die Waagäckerstraße getrennt. Der Abstand zwi-

   

Hinsichtlich der Belange von Lärm und Verkehr wird auf 
die Ausführungen unter Ziffer 1 und 2 dieses Abwä-
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schen dem neu zu errichtenden Gewerbegebiet und dem 
aktuell vorhandenen Wohngebiet beträgt weniger als 10m. 
Durch die geplante Erweiterung werden die Lärm-, Ver-
kehrs- und Staubbelastungen signifikant erhöht. 

gungsvorschlages verwiesen. Zwischen der geplanten 
und der bestehenden Bebauung werden ausreichende 
Abstandsflächen eingehalten.  

  Die Planung des Gewerbegebiets wird unter anderem 
damit begründet, dass es keine Standortalternativen gäbe. 
Leerstände gibt es heute in nahezu allen Gewerbezonen 
Gaildorfs und in naher Zukunft kommen weitere hinzu. 
Diese gilt es vorrangig zu nutzen, was Erschließungskos-
ten spart. 

  Im Zuge der Planung wurden mögliche Alternativen am 
Standort geprüft. Der Stadt sind nur wenige Leerstände 
bekannt, die sich größtenteils im privaten Eigentum 
befinden und in der Regel schnell wieder genutzt wer-
den. 

Eine vollständige Verlagerung des Gewerbebetriebes an 
einen anderen Standort ist aus wirtschaftlichen, wie 
auch aus naturschutzfachlichen Gründen im Hinblick auf 
Flächenversiegelungen usw. nicht darstellbar.  

 

  Nachhaltige & klimagerechte Gewerbeentwicklung nicht 
erkennbar! 

    

  Leider ist kein schlüssiges Gesamtkonzept für eine nach-
haltige, klimagerechte und gleichzeitig anwohnerfreundli-
che Gewerbeentwicklung für unsere Gemeinde erkennbar. 

    

  Zusätzliche Arbeitsplätze und erhöhte Steuereinnahmen 
liegen auch in unserem Interesse, aber nicht um den Preis 
verschlechterter Wohn- und Lebensqualitäten der Anwoh-
ner. 

  Es ist nicht erkennbar, weshalb durch die vorliegende 
Planung zukünftig eine wesentliche Verschlechterung 
der Wohn- und Lebensqualität der Bewohner von Brö-
ckingen eintreten sollte.  

 

  Zusammenfassend ist zu sagen, dass es zu einer starken 
Erhöhung der Emissionswerte kommt. Es sind erhebliche 
Auswirkungen auf Menschen, Tiere, Pflanzen und biologi-
sche Vielfalt zu erwarten.  

Die nachteiligen Auswirkungen in Bezug auf Boden und 
Wasser können selbst mit den angedachten Maßnahmen 
nicht ausgeglichen werden. 

  Die hier dargestellte Zusammenfassung entspricht nicht 
den Tatsachen. Unter Bezug auf die Unterlagen des 
Bebauungsplanes ist festzustellen, dass die Mehrbelas-
tungen durch Verkehr nicht erheblich ausfallen und 
dennoch im Sinne eines Entgegenkommens durch einen 
städtebaulichen Vertrag begrenzt sind. Alle Eingriffe in 
die verschiedenen Schutzgüter können durch die vorge-
sehenen Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz kom-
pensiert werden. Schließlich hält die geplante Gewerbe-
bebauung ausreichende Abstände ein, um gesunde 
Wohn- und Lebensverhältnisse zu gewährleisten.  

 

  Leider wurden die Bedenken der Anwohner lediglich zur   Den Bedenken der Anwohner wurde sowohl im Bebau-  
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Kenntnis genommen, konkrete Lösungen wurden bis 
heute nicht genannt. 

ungsplan, als insbesondere auch im städtebaulichen 
Vertrag umfänglich Rechnung getragen. Dennoch kön-
nen im Sinne einer gerechten Abwägung aller Belange 
auch nicht alle Bedenken der Anwohner zu deren Vorteil 
in der Planung Niederschlag finden. 

Damit können die Bedenken von Privat 3 in der Planung 
nur teilweise berücksichtigt werden. 

4. Privat 4 Nach Auslegung des obengenannten Bebauungsplanes 
erklären wir hiermit, dass wir unsere Bedenken und Ein-
wendungen bezüglich des Planes, die wir mit Schreiben 
vom 30.08.2021 geäußert haben, aufrechterhalten. 

X X Wird zur Kenntnis genommen.  

  Stellungnahme vom 30.08.2021     

  wir haben die folgenden Bedenken und Einwendungen 
zum Bebauungsplan  
„Waagäcker-Erweiterung": 

    

  1. Die Bewertung der Verkehrslage im vorliegenden Be-
bauungsplan teilen wir nicht. Immer wieder müssen wir 
beobachten wie auch heute schon große LKW umständ-
lich manövrieren müssen, um von der Aalener Straße in 
die Waagäckerstraße einbiegen zu können. Gegenver-
kehr, das Parken von Anliegern ist dort inzwischen un-
möglich. Fußgänger, besonders Kinder, sind gefährdet, da 
kein durchgehender Gehweg in der Waagäckerstraße 
vorhanden ist. Was sich jetzt schon als schwierig erweist, 
wird mit der „Waagäcker-Erweiterung" noch belastender 
für die Anwohner. 

  Im Rahmen der vorliegenden Planung ist keine wesent-
liche Zunahme des Verkehrs im Umgriff des Plangebiets 
zu erwarten. Die bestehende Anzahl von zum Gebiet 
fahrenden LKW´s wird sich nicht wesentlich vergrößern 
(durchschnittlich 1-3 LW/Tag). Dennoch ist im städte-
baulichen Vertrag die Zahl der LKWs, die das Firmenge-
lände anfahren können, auf max. 7 LKW pro Tag be-
grenzt, so dass hier den Bedenken der Anwohner im 
Sinne eines Entgegenkommens Rechnung getragen 
wird.  

Ein besonderes Gefahrenpotenzial ist aufgrund der 
geringen Verkehrsstärke auf der Waagäckerstraße aber 
nicht zu erkennen. Damit können die Befürchtungen der 
Anwohner minimiert werden. 

 

  2. Wir bitten zu bedenken, dass der Flächenverbrauch in 
der BRD mit ca. 60 ha pro Tag viel zu hoch ist, und in 
diesem Maße nicht in die Zukunft fortgeschrieben werden 
kann. Ziel der Regierung ist es, den Flächenverbrauch bis 
2030 zu halbieren und bis 2050 auf Netto 0 zurückzufah-
ren. Deshalb halten wir es für geboten, zunächst mögliche 

  Planerisch ist stets ein möglichst gering zu haltender 
Flächenverbrauch anzustreben. Die Stadt Gaildorf nutzt 
hierzu beispielsweise das Instrument der Flächenpoten-
zialuntersuchung, um mögliche Innenentwicklungsflä-
chen zu identifizieren und ggf. einer neuen Nutzung 
zuzuführen. Gleichzeitig lässt sich eine Inanspruchnah-
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Leerstände und Industriebrachen auf Eignung zu prüfen. 
Wir halten ein Gesamtkonzept der Stadt für den Flächen-
verbrauch in naher Zukunft für dringend geboten. 
 

me von Außenbereichsflächen nie gänzlich vermeiden. 
Im vorliegenden Fall können im Umfeld des bestehen-
den Gewerbebetriebs keine bereits bebauten Flächen 
für die Erweiterung bereitgestellt werden. Eine vollstän-
dige Verlagerung des Betriebes würde allerdings einen 
wesentlich größeren Flächenverbrauch bedeuten, als 
die Erweiterung am Standort. Somit wird dem Aspekt 
Flächenverbrauch in der Planung vollumfänglich Rech-
nung getragen. 

  3. Falls sich eine Erweiterung des Gewerbegebietes an 
dieser Stelle nicht vermeiden lässt, bitten wir um eine 
Zurücksetzung der Baugrenze in südlicher Richtung, 
damit gesichert ist, dass keine hohen Gebäude zu nahe 
an die Wohnbebauung heranrücken. 

  Zwischen der bestehenden Bebauung und der geplan-
ten Baugrenze beträgt der Abstand an der schmalsten 
Stelle etwa 10 m, ansonsten eher ca. 25 bis 35 m, so 
dass die gesetzlichen Anforderungen der Landesbau-
ordnung eingehalten werden.  

Besonnung, Belüftung und Belichtung können im Zu-
sammenhang mit den zulässigen Gebäudehöhen und  
unter Wahrung gesunder Lebens- und Wohnverhältnis-
se auch weiterhin gewährleistet werden. Daher und im 
Hinblick auf eine angemessene Nutzung der Flächen 
kann der Bitte hier nicht entsprochen werden. 

Damit können die Belange von Privat 4 in der Planung 
nur teilweise berücksichtigt werden. 

 

5. Privat 5 Ich möchte meinen Einspruch vollumfänglich erneuern. X X   

  Die Zufahrtsstraße zum Gewerbegebiet ist immer noch 
viel zu schmal. Ein höheres Verkehrsaufkommen durch 
LKW ist schon mehr als grenzwertig da zwei Bushaltestel-
len in diesem Bereich sind und kein Gehweg. 

  Bezüglich der Belange des Verkehrs wird auf die Aus-
führungen unter Ziffer 1 und 2 des Abwägungsvorschla-
ges verwiesen. 

 

  Jetzt kommt noch dazu, dass der Wirtschaftsweg nur noch 
als Geh- und Radweg ausgelegt werden soll. 

  Die zukünftige Nutzung des bestehenden Wirtschafts-
weges als Geh- und Radweg sorgt dafür, dass die land-
wirtschaftlichen Flächen südlich des Geltungsbereichs 
dann nur noch von Südosten erschlossen sind. Dies 
führt zu einer Reduzierung des landwirtschaftlichen 
Verkehrs auf der Waagäckerstraße bzw. den umgeben-
den Feldwegen und wirkt sich auf die verkehrliche Situa-
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tion im Umfeld des Plangebiets, wenn auch nur gering-
fügig, eher positiv aus.  

Damit können die Belange von Privat 5 in der Planung 
weitgehend berücksichtigt werden. 

6. Privat 6 Ich möchte Ihnen mitteilen, dass mein Einspruch vom 
21.09.2021 über das Gewerbegebiet Waagäcker vollstän-
dig erhalten bleibt. 

X X Wird zur Kenntnis genommen.   

  Einspruch vom 21.09.2021     

  Die Zufahrt und Abfahrt ist über die Waagäckerstr. ge-
plant. Die Waagäckerstr. wurde dafür nicht ausgelegt. Sie 
ist nur 4,70 Meter breit und besitzt keinen Gehweg wo die 
Schüler zur nördlich liegenden Bushaltestelle laufen müs-
sen. Daher ist ein Unfall mit dem zu rechnenden Schwer-
lastverkehr vorprogrammiert. Ein Begegnungsverkehr mit 
zwei LKW kann aufgrund der Enge bereits jetzt ausge-
schlossen werden. 

  Im Rahmen der vorliegenden Planung ist keine wesent-
liche Zunahme des Verkehrs im Umgriff des Plangebiets 
zu erwarten. Ansonsten wird im Hinblick auf die verkehr-
lichen Belange auf die Ausführungen unter Ziffer 1 und 2 
dieses Abwägungsvorschlages verwiesen.  

Damit können die Bedenken von Privat 6 in der Planung 
nur teilweise berücksichtigt werden. 

 

7. Privat 7 Vielen Dank für Ihr Schreiben vom 07.02.2022. 
Wir behalten hiermit unseren Einwand vom 21.09.2021 
aufrecht. 
Unser Einwand bezieht sich nach wie vor auf den Liefer-
verkehr, der zwangsläufig zunehmen wird. Wir beziehen 
uns hier ausdrücklich auf Verkehr von Pkw und Paket-
dienstleister (und nicht nur auf den Verkehr der großen 
LKWs). 
Das Gefahrenpotenzial für Fußgänger insbesondere im 
Bereich der Waagäckerstraße 1 bis 3 (siehe Markierung in 
der Karte), steigt gegenüber der Situation heute. 
Wir sind gegen diese Erweiterung, weil die Risiken durch 
den ansteigenden Lieferverkehr für Kinder und Fußgänger 
in diesem markierten Bereich zu hoch sind und gar nicht 
in ihrer Planung zu dieser Erweiterung berücksichtigt sind. 

X X  

 

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs wird grundsätz-
lich auf die Ausführungen unter Ziffer 1 und 2 dieses 
Abwägungsvorschlages verwiesen. 

 

Hinsichtlich des Gefahrenpotenzials im Bereich der 
Waagäckerstraße wird auf die Ausführungen unter Ziffer 
2 dieses Abwägungsvorschlages verwiesen. Es ist aber 
grundsätzlich anzumerken, dass diese Aspekte in der 
Planung berücksichtigt wurden und für einzelne Aspekte 
der bestehenden Verkehrssituation Lösungen angebo-
ten wurden, die zu einer Verbesserung der jetzigen 
Verhältnisse beitragen können.  
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  Hier laufen täglich unsere Kinder zur Bushaltestelle. In 
diesem Bereich ist kein Gehweg vorhanden. Fußgänger 
und Fahrzeuge benutzen dieselbe Straße. Begegnungs-
verkehr selbst von 2 Lieferwagen (Sprinter Größe) ist nicht 
möglich. Auch wenn nur ein Lieferwagen diese Straße 
benutzt kann es zu gefährlichen Situationen mit Kinder 
und Fußgänger kommen. Ein Fußgänger muss dann auf 
Privatgrundstücke / Gärten ausweichen, um sich in Si-
cherheit zu bringen. 
Wir möchten eine verständliche Ausarbeitung, wie sie 
diese Risiken für Fußgänger -insbesondere Kinder - in 
dem markierten Bereich minimieren. 

  Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die 
Waagäckerstraße für den Begegnungsfall Lkw/Pkw 
ausreichend dimensioniert ist. Dennoch ist in solchen 
Fällen, wie überall im Straßenverkehr, gegenseitige 
Rücksichtnahme von den Verkehrsteilnehmern abzuver-
langen. Dass auf öffentlichen Verkehrsflächen eine 
gemischte Nutzung von motorisiertem und nicht motori-
siertem Verkehr stattfindet ist aber auch kein spezifi-
scher Einzelfall in der Waagäckerstraße. 

Auch von Seiten der Straßenverkehrsbehörden werden 
keine Bedenken in dieser Hinsicht geäußert. Daher ist 
die Ausarbeitung eines Verkehrsgutachtens bzw. eines 
Verkehrskonzeptes im Rahmen des Bebauungsplanes 
nicht erforderlich. 

Damit können die Bedenken von Privat 7 teilweise 
berücksichtigt werden. 

 

8. Privat 8 Wir möchten unsere Bedenken weiter aufrechterhalten. X X   

  In dem Bebauungsplan ist entgegen den ursprünglichen   Bezüglich der Verlegung des Wirtschaftsweges und  
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Aussagen und Planungen die Umlegung des Feldweges 
nicht mehr vorgesehen. Es ist uns unverständlich, dass 
hier die Interessen der Bürger zu Gunsten der finanziellen 
Unterstützung des Unternehmens einfach aufgegeben 
werden. 

dessen Umwidmung zu einem Geh- und Radweg und 
der damit verbundenen Anpassung der Verkehrssituati-
on wird auf die Ausführungen unter Ziffer 3 dieses Ab-
wägungsvorschlages verwiesen. 

 

  Zudem ist die völlig unzureichende Zufahrt über die 
Waagäckerstraße weiterhin ungeklärt. 

  Bezüglich der Verkehrsaspekte wird auf die Ausführun-
gen unter Ziffer 1 und 2 dieses Abwägungsvorschlages 
verwiesen. 

 

  Zu bemerken ist hierzu noch, dass der Abstand B 19 zu 
Industriegebiet Münster 20 m beträgt, in der Waagäcker-
straße aber nur 15 m.  

Wenn hier der Gemeinderat sich mal ein Bild von den 
Gegebenheiten machen würde, kämen Sie hier zu dem 
Schluss, dass es so nicht funktioniert. Wenn bei den 
Anliegern nur ein Fahrzeug an der Straße geparkt wird, 
gibt es massive Probleme bei der Durchfahrt der LKW's 
bedingt durch die Enge der Straße. 

  Der vorgebrachte Aspekt ist nicht nachvollziehbar. Die B 
19 / Aalener Straße ist im Bereich Bröckingen als Orts-
durchfahrt anzusehen. Selbst wenn hier das Anbauver-
bot für Hochbauten gem. § 22 Abs. 1 Straßengesetz 
Baden-Württemberg anzuwenden wäre, würde das 
Plangebiet ausreichende Abstände einhalten.  

 

  Zudem ist eine Auffüllung von 2 — 3 m inakzeptabel.  

 

 

 

Wenn noch eine PV-Anlage auf dem Gebäude installiert 
wird, ist die Beeinträchtigung der Anlieger noch gravieren-
der, ganz zu schweigen von dem Lärm und Staub die 
durch den LKW-Verkehr. 

 

Überdenken sie bitte Ihre für die Bürger völlig unakzeptab-
le Einstellung. 

  Die Auffüllung des Geländes wird im Rahmen des Be-
bauungsplanes ermöglicht und dient dazu die Plange-
bietsflächen an das Niveau der bestehenden Bebauung 
bzw. der Zufahrtsebene der Waagäckerstraße anzuglei-
chen.  
Hinsichtlich der Zulässigkeit von PV-Anlagen sind im 
Bebauungsplan klare Regelungen getroffen, welche 
eine Höhenbegrenzung der Anlagen sowie auch eine 
gestalterische Integration in das Bauvorhaben gewähr-
leisten. Gravierende Beeinträchtigungen der Nachbar-
schaft durch diese Festsetzungen sind dadurch nicht zu 
erwarten. 
Damit können die Bedenken von Privat 8 nur teilweise 
berücksichtigt werden.  

 

9. Privat 9 Als langjährige Anwohner der Waagäckerstraße haben wir 
größte Bedenken, dass unsere Lebensqualität erheblich 
eingeschränkt wird. 

X X   
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  Nochmals wollen wir ihnen die Gründe gegen eine Erwei-
terung aufführen. 

    

  1. Vermehrtes Verkehrsaufkommen, zum Beispiel durch 
LKW  
Ohne Fußgängerweg in der Waagäckerstraße ist es mo-
mentan schon sehr gefährlich für jeden Fußgänger sowie 
jeden Radfahrer. 

   

 

Bezüglich der Verkehrsaspekte wird auf die Ausführun-
gen unter Ziffer 1 und 2 dieses Abwägungsvorschlages 
verwiesen. 

 

  Es ist zu befürchten, dass es bei der Bebauung des Ge-
bietes und Inbetriebnahme des Betriebes noch gefährli-
cher wird. 

    

  Die Sicherheit des Fußgängers bzw. Radfahrers ist bis 
zum Erreichen des vorgesehenen Fuß- und Radweges 
keinesfalls vorhanden. 

    

  2. Lärmbelästigung, zum Beispiel durch LKW, Warenanlie-
ferung und -Abholung, Stapler 

  Bezüglich der planungsrechtlichen Festsetzungen im 
Gebiet und die Berücksichtigung der Lärmaspekte wird 
auf die Ausführungen unter Ziffer 1 dieses Abwägungs-
vorschlages verwiesen. 

 

  3. Versiegelung der Bodenfläche 

Es gibt in der Stadt Gaildorf leerstehende Firmengebäude, 
Industriegebiet Münster 

  Im Zuge der Planung wurden mögliche Alternativen am 
Standort geprüft. Eine vollständige Verlagerung des 
Gewerbebetriebes an einen anderen Standort ist aus 
wirtschaftlichen, wie auch aus naturschutzfachlichen 
Gründen im Hinblick auf Flächenversiegelungen usw. 
nicht darstellbar. Flächenpotenziale für eine Umsiedlung 
in das Gewerbegebiet Münster sind der Stadt nicht 
bekannt. 

Zur Reduzierung der negativen Auswirkungen durch 
Versiegelung von Flächen sind Festsetzungen zur Mi-
nimierung der Versiegelung sowie zur Regenrückhal-
tung getroffen worden (z.B. Textteil Ziff. 2.1.2, 2.4, 2.5.1, 
2.6). Im Rahmen der vorgesehenen Vermeidungs-, 
Minimierungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßahmen kön-
nen die Eingriffe in den Boden schutzgutübergreifend 
kompensiert werden. Siehe hierzu den Umweltbericht in 
Anlage 1 zum Bebauungsplan. 
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  4. Artenschutz  

z.B. Eidechsen 

  Gemäß dem beigefügten Artenschutzgutachten (Anlage 
3) vom November 2021 sind Vermeidungsmaßnahmen 
für Zauneidechsen vorgesehen. Bei Einhaltung der 
Maßnahmen sind keine artenschutzrechtlichen Konflikte 
zu erwarten.  

 

  5. Erhebliche Wertminderung unsere Immobilie 

Außerdem befürchten wir, dass die zu bebauende Boden-
fläche aufgefüllt wird, somit wird das Firmengebäude mit 
PV-Anlage wesentlich höher, als die bestehende Scheu-
ne. 

  Bezüglich möglicher Auffüllungen und Festsetzungen zu 
PV-Anlagen wird auf die Ausführungen unter Ziffer 8 
dieses Abwägungsvorschlages verwiesen. Ergänzend 
ist anzumerken, dass die bestehende Scheune im Ge-
biet eine Eingangshöhe von 336,36 m ü.NN hat und von 
Eingangshöhe bis zum First eine Höhe von 9,72 m 
aufweist. Im Bebauungsplan ist eine Obergrenze der 
Erdgeschossrohfußbodenhöhe (EFH) von 336,50 m 
ü.NN und eine maximale Gebäudehöhe von 10 m vor-
gegeben, so dass sich die geplante Bebauung sehr eng 
an den Randbedingungen der bestehenden Gebäude 
orientiert.  

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass nun im 
Umfeld der bestehenden Bebauung in Bröckingen durch 
den vorliegenden Bebauungsplan Planungssicherheit 
gewährleistet wird, ist eine Wertminderung der Grund-
stücke nicht zu erwarten. 

Damit können die Bedenken von Privat 9 in der Planung 
teilweise berücksichtigt werden. 

 

10. Privat 10 Persönlich kann ich es immer noch nicht nachvollziehen, 
wie man an einem Ortsrand solch ein Projekt als Gemein-
de bewilligen kann. Dass die finanziellen Vorteile durch 
die Einnahmen der Gewerbesteuer über die Bedenken der 
Anwohner gestellt werden, in einer Gemeinde wo bereits 
ausgewiesene Gewerbegebiete vorhanden sind, ist perfi-
de. 

Es werden händeringend Bauplätze und Baugebiete 
gesucht, um Gaildorf für Familien attraktiver zu machen. 
Ich bin der Meinung die Stadt Gaildorf sollte lieber ihren 
Fokus auf eine positive städtebauliche Entwicklung ge-

X X Der vorgebrachte Aspekt ist nicht bebauungsplanrele-
vant. 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Hinsichtlich der Wirt-
schaftlichkeit einer Standortverlegung und der ökologi-
schen Auswirkungen einer Neuausweisung von Gewer-
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genüber Familien legen und abwägen, ob es nicht sinnvoll 
wäre dieses Gebiet als ein Baugebiet auszuweisen und 
der Firma ein Angebot zu unterlegen, dass diese in ein 
bereits ausgewiesenes Baugebiet übersiedelt. 

beflächen wird auf die Ausführungen unter Ziffer 3 die-
ses Abwägungsvorschlages verwiesen. 

 

  Gerne möchte ich Ihnen meine Gründe und Zweifel gegen 
die Waagäcker- Erweiterung aufführen. 

    

  Sicherheit 

Bereits jetzt ist die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer von 
der Einmündung der Unterroterstrasse in die Aalener 
Straße und der Waagäckerstraße stark beeinträchtigt. Die 
Straßenführung sowie die baulichen Anlagen sind keines-
falls für Schwerlastverkehr ausgelegt. Durch den Schwer-
lastverkehr sind vor allem Fußgänger, Radfahrer und 
sonstige Kleinfahrzeuge benachteiligt. 

   

Bezüglich der Verkehrsaspekte wird auf die Ausführun-
gen unter Ziffer 1 und 2 dieses Abwägungsvorschlages 
verwiesen. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Die Waagäckerstraße führt zur Bushaltestelle. Für die 
Kinder der anliegenden Überbauung wird der Fußweg zur 
Bushaltestelle noch gefährlicher, als er ohnehin jetzt 
schon ist. Unfälle sind hier schon fast vorprogrammiert. 
Für solch einen, im Zuge der Planung, bekannten mögli-
chen Vorfall möchte niemand einstehen. Bauliche Maß-

  Hinsichtlich des Gefahrenpotenzials im Bereich der 
Waagäckerstraße wird auf die Ausführungen unter Ziffer 
2 dieses Abwägungsvorschlages verwiesen. Es ist aber 
grundsätzlich anzumerken, dass diese Aspekte in der 
Planung berücksichtigt wurden und für einzelne Aspekte 
der bestehenden Verkehrssituation Lösungen angebo-
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nahmen an den bestehenden Straßen (z.B. Fußwege, 
etc.) sind zwingend notwendig mit und ohne Realisierung 
dieses Projektes. Diesen Punkt außer Acht zu lassen 
wäre gegenüber den Verkehrsschwächeren fahrlässig. 

ten wurden, die zu einer Verbesserung der jetzigen 
Verhältnisse beitragen können. 

  Untersuchungen zum speziellen Artenschutz 

Leider musste ich Ungereimtheiten im Bericht der "Rele-
vanzprüfung zum speziellen Artenschutz gern. §44 
BNatSchG" vom 7. Juli 2021 zum Bericht der "Untersu-
chung zum speziellen Artenschutz gern. §44 BNatSchG" 
vom Nov. 2021 feststellen. 

Im Bericht vom 7. Juli 2021 erfolgte die Kartierung des 
Habitatpotenzials am 23.06.2021. 

   

 

 

  Folgende Untersuchung hinsichtlich der Zauneidechse 
wurde im Bericht vom 7. Juli 2021 festgelegt: 

    

  "Zur Klärung der Frage, ob Zauneidechsen im Bereich des 
Plangebiets vorkommen, erfolgt eine Bestandsaufnahme 
der Art. Hierzu sind die Flächen mit Habitatpotenzial vier-
mal im Zeitraum von April bis Juni bei geeigneter Witte-
rung auf Vorkommen der Art zu überprüfen." 

    

  Gern. Bericht vom Nov. 21 erfolgte am 20.05.2021 eine 
Bestandsaufnahme des Habitatpotenzials und daraufhin 
Begehungen am 23.06, 20.07 und 30.07.2021. 

    

  Für mich ist es Unklar, wie nach einem Bericht, der nach 
den ersten 2 Begehungen aufgestellt wurde, indem ein 
Habitatpotenzial festgestellt wird, und eine Untersuchung 
mit 4 Begehungen im Zeitraum vom April bis Juni definiert 
wird, ein zweiter Bericht im November folgt, indem die 
ersten 2 Begehungen vom 20.05.2021 und 23.06.2021 vor 
dem ersten Bericht als Bestandsaufnahme deklariert 
werden. 

Die Ernsthaftigkeit dieses Berichtes zweifle ich an und 
fordere deshalb einen ordentlichen Bericht, der die Flä-
chen mit Habitatpotenzial im Zeitraum von April bis Juni 
viermal überprüft. Gerne begleitet Sie auch ein Anwohner 

  Die Relevanzprüfung zum speziellen Artenschutz gem. 
§44 BNatSchG wurde als Anlage 3 in der frühzeitigen 
Bürgerbeteiligung mit dem damaligen Berichtsstand 
ausgelegt. Die Untersuchungen zum speziellen Arten-
schutz gem. § 44 BNatSchG war dem Bebauungsplan 
als Anlage 3 in der öffentlichen Auslegung beigefügt. 
Diese Untersuchungen wurden nach anerkannten fach-
lichen Standards durchgeführt und sind beispielsweise 
auch von den Fachbehörden im Zuge der öffentlichen 
Auslegung des Bebauungsplanes überprüft worden. 
Hierzu gab es keine Beanstandungen oder Anmerkun-
gen durch die entsprechenden Stellen (siehe dazu auch 
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bei der Bestandsaufnahme. den Abwägungsvorschlag der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange Ziffer 3). Damit sowie der Umset-
zung der Vermeidungsmaßnahmen wird den Belangen 
des Artenschutzes in der Planung ausreichend Rech-
nung getragen. 

  Bedenken zum "Lageplan zum Bebauungsplan" vom 
21.07.2021/24.11.2021 

Im Grundsatz aller Beteiligten sollte das Landschaftsbild 
nicht wesentlich verändert werden und bestehende Ge-
werbegebäude als Referenz herangezogen werden. 

   

 

Wird zur Kenntnis genommen und ist bereits erfolgt. 

 

  Die Baugrenze müsste demnach um ca. 3.5 m in Richtung 
Süden verschoben werden (gefordert wird ein Mindestab-
stand analog dem bestehenden Gewerbegebäude zur 
Waagäckerstraße). 

  Unter Berücksichtigung städtebaulicher Belange sowie 
den Aspekten eines sparsamen Umgangs mit Grund 
und Boden kann dem vorgebrachten Aspekt nicht ge-
folgt werden. 

 

  

 

  Zum einen ist es hier aus städtebaulicher und gestalteri-
scher Sicht keinesfalls zwingend die bestehende Ge-
bäudekante des östlich angrenzenden Gebäudes aufzu-
nehmen und zu verlängern. Dies würde auch keine 
zusätzliche gestalterische Qualität erzeugen, da diese 
Kante weder im bestehenden Bebauungsplan gewollt 
war, noch andere Gebäude in der Straße diese Kante 
fortführen. Da zudem eine angemessene Ausnutzung 
der Gewerbeflächen zur Vermeidung weiterer Flächen-
ausweisungen in Bröckingen bzw. in ganz Gaildorf 
gewährleistet werden soll, sind die Baufenster für eine 
solche Nutzung ausgelegt. 

 

  Die Gebäudehöhe von 10 m über EFH 336.5 (Erdge-
schoßfußbodenhöhe) ist ein enormer Eingriff in das Land-
schaftsbild.  

Zum Vergleich, das bestehende Gewerbegebäude ist im 
First (342.74 m), mit dem bestehenden Zugang, der auf 
einer Höhe von 336. 37 m liegt, nur 6.37 m hoch.  

Ein Neubau könnte unmittelbar neben der bestehenden 
Waagäckerstraße demnach 10 Meter in die Höhe ragen 

  Der vorgebrachte Aspekt ist nur bedingt nachvollzieh-
bar, da die bestehende Scheune im Geltungsbereich 
eine Gebäudehöhe von 9,72 m aufweist. Zwar sind für 
die geplante gewerbliche Nutzung größere Gebäudeku-
baturen für die Bebauung zu erwarten, ein erheblicher 
Eingriff in das Landschafts- und Ortsbild kann unter 
diesen Voraussetzungen allerdings nicht abgeleitet 
werden. 
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und sogar höher als die bestehende Scheuer im First 
(346.08) werden. 

  Eine Wertminderung der anliegenden Gebäude wäre 
damit nicht ausgeschlossen. 

  Hinsichtlich der Aspekte einer Wertminderung der 
Grundstücke wird auf Ziffer 9 dieses Abwägungsvor-
schlages verwiesen.  

 

  Die Aussage, "dass die zulässige Gebäudehöhe im Ge-
werbegebiet Münster bei mindestens 12 bis 13 m über 
Gelände liegt" (Seite 14, Abwägungsvorschlag zu den 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit) ist lächerlich und steht 
in keinem Verhältnis zu einem Gewerbegebiet das direkt 
an eine Ortüberbauung angrenzt. 

  Wird zur Kenntnis genommen. Da diese Aussagen aber 
aus dem Kontext der Abwägung gerissen wurden bleibt 
zu ergänzen, dass bereits in der Stellungnahmen auf 
falsche maximale Gebäudehöhen im Gewerbegebiet 
Münster verwiesen wurde, weshalb hier entsprechende 
Richtigstellungen erfolgten. 

 

  Würde die Maximale Erdgeschoßfußbodenhöhe von 336.5 
ausgenutzt werden, so hätten wir im Süden des Gewer-
begebäudes bei einer Höhe von rund 334.00 Metern eine 
Aufschüttung von Rund 2.5 m. Das Gewerbegebäude 
kann sich bei solch einer Höhe wohl kaum in das beste-
hende Landschaftsbild eingliedern. Selbst die um das 
Gebäude angelegte Ortseingrünung kann dieses Bild nicht 
schöner machen.  

Dieses Anliegen muss zwingend überprüft werden. Eine 
Anpassung der zulässigen Gebäudehöhe und der EFH 
könnte diese Problematik lösen.  

In diesem Falle wäre die Auffüllung auch nicht zu Unter-
schätzen. Allein für ein ebenes Gelände von 70 m x 30 m 
auf EFH 336.5 würde eine Auffüllung von 2.625 m³ Fest-
material ergeben. Dies ergibt rund 230 unnötige LKW-
Fahrten. Im Sinne der Umwelt sollten diese Fahrten ver-
mieden werden.  

Die EFH soll demnach überprüft und so angepasst wer-
den, dass das Gefälle des Geländes mit dem grundstück-
eigenen Aushubvolumen modelliert werden kann. 

  Wird zur Kenntnis genommen. Es ist darauf hinzuwei-
sen, dass bereits das bestehende Gewerbegebiet, wie 
auch der vorhandene Feldweg zur Erreichung der An-
schlusshöhen an der Waagäckerstraße teilweise aufge-
füllt werden musste. Eine Auffüllung, auch im Zusam-
menwirken mit den zulässigen Gebäudehöhen kann 
aber nicht pauschal als erheblicher Eingriff in das Land-
schaftsbild angesehen werden, zumal auch für den noch 
herzustellenden öffentlichen Geh- und Radweg Gelän-
deanpassungen erforderlich werden. Somit ist bei-
spielswiese keine durchgehende Böschung über eine 
Höhe von 2,5 m zu erwarten. Selbst wenn eine solche 
Böschung erstellt würde sind durch die Abstände der 
Bebauung zur Böschung sowie die Bepflanzung ausrei-
chende Vorgaben zur Einfügung der Auffüllung und der 
Bebauung in die Umgebung festgesetzt. Anpassungen 
der EFH, wie auch der Gebäudehöhen sind nicht erfor-
derlich. Da zudem die Möglichkeit besteht das Grund-
stück im Gefälle an die bestehende Topographie anzu-
passen kann die erforderliche Menge an Auffüllmaterial, 
das übrigens andernfalls in entsprechende unbelastete 
Erddeponien verbracht werden müsste, nicht auf eine 
genaue Kubikmeterzahl beziffert werden. 
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  Lärmbelästigung 

Durch das Bauvorhanden und das dadurch erhöhte 
Schwerlastverkehrsaufkommen, sowie bei den Tätigkeiten 
auf dem vergrößerten Firmenareal wird es unweigerlich zu 
Lärmbelästigungen und damit auch einer Wertminderung 
der umliegenden Gebäude kommen. Eventuell müssen 
bauliche Maßnahmen an den umliegenden Gebäuden 
vorgenommen werden, die durch den Verursacher finan-
ziert werden müssen 

   

Hinsichtlich der Belange von Lärm und Verkehr wird auf 
die Ausführungen unter Ziffer 1 und 2 dieses Abwä-
gungsvorschlages verwiesen.  

 

 

 

Damit können die Bedenken von Privat 10 in der Pla-
nung nur teilweise berücksichtigt werden. 

 

11. Privat 11 Nochmals wollen wir ihnen unsere Gründe gegen eine 
Erweiterung aufführen. 

X X   

  1. Vermehrtes Verkehrsaufkommen, zum Beispiel durch 
LKW 

Durch das jetzige Fehlen und nach der Bebauungs-
Erweiterung nicht vorhergesehene Fuß- und Radwege in 
der Waagäckerstraße, ist die Sicherheit der Fußgänger 
bzw. Radfahrer nicht gewährleistet. 

   

 

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs wird auf die 
Ausführungen unter Ziffer 1 und 2 dieses Abwägungs-
vorschlages verwiesen.  

 

 

  2. Lärmbelästigung, zum Beispiel durch LKW, Warenanlie-
ferung und -Abholung, Stapler 

  Hinsichtlich der Belange von Lärmauswirkungen wird 
auf die Ausführungen unter Ziffer 1 und 2 dieses Abwä-
gungsvorschlages verwiesen.  

 

  3. Versiegelung der Bodenfläche 

Es gibt in der Stadt Gaildorf leerstehende Firmengebäude, 
Industriegebiet Münster 

   

Bezüglich der Aspekte der Bodenversiegelung wird auf 
die Ausführungen unter Ziffer 9 dieses Abwägungsvor-
schlages verwiesen. 

 

  4. Artenschutz  

Eidechsen 

  Bezüglich der Aspekte des Artenschutzes wird auf die 
Ausführungen unter Ziffer 10 dieses Abwägungsvor-
schlages verwiesen. 

 

  5. Erhebliche Wertminderung der Immobilie 

Außerdem befürchten wir, dass die Bodenfläche aufgefüllt 
wird, somit wird das Firmengebäude mit evtl. PV-Anlage 
wesentlich höher, als die bestehende Scheune. 

  Hinsichtlich der Aspekte einer möglichen Wertminde-
rung der Grundstücke wird auf die Ausführungen unter 
Ziffer 9 dieses Abwägungsvorschlages verwiesen. 

Damit können die Bedenken von Privat 11 in der Pla-
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nung teilweise berücksichtigt werden. 

 

 

12. Privat 12 Meine am 16.09.2021 schriftlich erhobenen Einwände 
gegen das obige Projekt halte ich im vollen Umfang auf-
recht. 

X X Wird zur Kenntnis genommen.   

  Zum im Betreff genannten Abwägungsvorschlag merke 
ich an: 

1. Manche der Aussagen, z. B. die Entwicklung des Ver-
kehrsaufkommens betreffend, haben keine reale Grundla-
ge, sondern sind fragwürdige Vermutungen. 

  Als Grundlage für die Aussagen bezüglich der Ver-
kehrszunahmen gilt der städtebaulicher Vertrag, der 
zwischen der Stadt und dem Investor bereits abge-
schlossen ist. In dem Vertag ist die Zahl der LKW, die 
das Firmengelände täglich anfahren können, geregelt. 
Es handelt sich also nicht um Annahmen, sondern um 
reale und vertraglich vereinbarte Zahlen. 

 

  2. Wesentliche Bedenken der Anwohnerschaft sind nicht 
ausgeräumt, weil deren Klärung auf den erst noch abzu-
schließenden „städtebaulichen Vertrag" zurückgestellt ist. 
Dass dieser Vertrag nicht vor der Abstimmung im Ge-
meinderat abgeschlossen oder zumindest im Entwurf 
vorgelegt wurde, halte ich für einen Skandal. 

  Der vorgebrachte Aspekt ist nicht nachvollziehbar. Der 
städtebauliche Vertrag war bereits vor dem Beschluss 
zur öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes unter-
zeichnet und wurde noch durch weitere Aspekte, bei-
spielweise zum Verkehrsaufkommen, ergänzt. Ferner 
bleibt aber anzumerken, dass dieser Vertrag im Hinblick 
auf die planungsrechtlichen Festsetzungen keinesfalls 
zwingend erforderlich ist und in Bezug beispielsweise 
auf eine Begrenzung des Anlieferverkehrs ein Entge-
genkommen gegenüber den Anliegern darstellt.  

 

  3. Bei der Durchsicht des Abwägungsvorschlages habe 
ich dutzende Punkte gefunden, die falsch oder fragwürdig 
oder subjektiv urteilend dargestellt wurden, deren Wieder-
gabe hier aber den Rahmen sprengen würde. 

  Wird zur Kenntnis genommen. Da keine konkreten 
Punkte genannt werden ist der vorgebrachte Aspekt 
nicht bebauungsplanrelevant. 

 

  Anmerken möchte ich, dass ich jeden Glauben an ein 
bürgerorientiertes Handeln der Stadtverwaltung verloren 
habe. Auch hier gäbe es viele Punkte anzuführen, ich will 
mich aber auf einen einzigen beschränken: 

    

  Der oft zitierte, als Anliegerstrecke ausgewiesene Feld-
weg wird täglich widerrechtlich von dutzenden Autofahrern 
- nicht nur von Lieferfahrzeugen - benutzt, und dies ist im 

  Wird zur Kenntnis genommen. Dieser Aspekt lässt sich 
aber nicht in einem Bebauungsplan lösen, sondern 
müsste beispielsweise im Rahmen einer Verkehrsschau 
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Rathaus bekannt.  überprüft werden. 

  Nicht ein einziges Mal jedoch hat es eine Aktivität gege-
ben, diese widerrechtliche Nutzung, die noch dazu häufig 
mit erheblichen Überschreitungen des Tempolimits ein-
hergeht, zu unterbinden. Aufbau von Vertrauen sieht 
anders aus. 

    

  Stellungnahme vom 16.09.2021     

  1. Allgemein: 
Die ursprünglich für die Gemeinderatssitzung vom 
24.03.2021 vorgelegte Skizze, die Grundlage für die Ab-
stimmung über die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Waagäcker Erweiterung" war, ging von einer völlig ande-
ren Grundstücksgröße und -fläche aus, als die „Bekannt-
machung über die Änderung des Geltungsbereiches" vom 
26.Jull 2021 ausweist. Der Aufstellungsbeschluss basierte 
auf einer Grundfläche von ca. 0,4 Hektar; der daraufhin 
erstellte Geltungsbereich des Bebauungsplanes weist 
hingegen eine Fläche von ca. 0,62 ha aus, was einer 
Steigerung von mehr als 50 % entspricht. 

  Es ist ein normaler Vorgang, dass im Rahmen der Pla-
nungen der Geltungsbereich anzupassen ist, da oft erst 
bei einer intensiven Befassung mit dem Thema die 
Details festgelegt werden können. Daher wurde zur 
Vorstellung des BPL-Vorentwurfs der Geltungsbereich 
angepasst.  

 

 

 

  Für die Gesamtfläche wird für die zulässige Bebauung 
eine Grundflächenzahl von 0,9 als „ausnahmsweise zu-
lässig" bezeichnet (bislang gilt GRZ 0,8), was bei der 
Ausgangsfläche von 0,4 ha eine Fläche von 0,36 ha (bis-
her 0,32) bedeutet hätte. Bei gleicher Grundflächenzahl 
von 0,9 und bei Hinzunahme der Fläche im Südosten des 
Grundstückes erhöht sich die zulässig zu bebauende 
Fläche auf bis zu 0,54 Hektar, also mehr, als vom Ge-
meinderat überhaupt für die „Waagäcker-Erweiterung" zur 
Neuplanung freigegeben wurde.  
Ich sehe hierin eine Verfälschung des ursprünglichen 
Gemeinderatsbeschlusses und eine von Anfang an irre-
führende Information der betroffenen Bevölkerung. 

  Die genannten Festsetzungen beziehen sich auf 
Anlagen nach § 19 Abs.4 Bau NVO und betreffen nicht 
die „normale“ Grundflächenzahl gemäß § 19 Abs. 1 
BauNVO. Der südöstliche Bereich des Plangebiets war 
bereits als Gewerbegebiet ausgewiesen und darf nach 
der Überplanung ggf. mit einem Gebäude bebaut wer-
den. Die zulässige Grundflächenzahl hat sich jedoch 
nicht geändert.  

 

  2. Spezielle Einwendungen zum Planungsbericht: 

 - Ziffer 1.2.1: falsch: der Siedlungsbereich liegt auch im 

  Die Anregung ist nicht nachvollziehbar. Unter Ziffer 1.2.1 
der Begründung zum Bebauungsplan wird eindeutig 
dargelegt, dass der Siedlungsbereich von Bröckingen 
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Osten. auch östlich des Plangebiets besteht.  

  - Ziffer 2.0: falsch: Die Planung steht nicht im öffentlichen 
Interesse, da die Entwicklung der Firma und seiner Pro-
duktpalette an anderen Stellen der Stadt problemlos mög-
lich wäre. 

  Die Planung steht im öffentlichen Interesse, da die 
Firma ihren Standort schon seit Jahren in Bröckingen 
hat, das bestehende Gebiet bereits als Gewerbegebiet 
ausgewiesen ist und dadurch Arbeitsplätze für die Be-
völkerung schafft. Durch eine Investition der Firma am 
Standort können diese Arbeitsplätze langfristig gesichert 
und ggf. neue Arbeitsplätze geschaffen werden. 

Da ein Verlust der Arbeitsplätze bzw. eine Umsiedlung 
des Betriebes mit deutlich mehr Flächenverbrauch an 
anderer Stelle nicht vertretbar ist, steht die Planung im 
öffentlichen Interesse. Dies wird in Kapitel 2.0 der Be-
gründung zum Bebauungsplan auch noch einmal ergän-
zend deutlicher hervorgehoben.  

 

  - In Ziffer 3.1 ist ausgeführt, dass ...die Fläche des Plan-
gebietes als geplante Siedlungserweiterung darge-
stellt...und...der gesamte Bereich um Bröckingen als 
Vorbehaltsgebiet für Erholung ausgewiesen ist. Das Plan-
vorhaben verstößt gegen das alles. 

  Hier geht es um die Darstellungen im Regionalplan. Das 
Plangebiet ist im Regionalplan als Siedlungsfläche 
dargestellt und von dem Vorbehaltsgebiet für Erholung 
nicht betroffen. Dieses grenzt lediglich an die bestehen-
den und geplanten Siedlungsbereiche von Bröckingen 
an. Somit verstößt das Planungsvorhaben nicht gegen 
diese Darstellungen des Regionalplan.  

 

  - Ziffer 3.2 (Zitat): „Unter Berücksichtigung der Auswei-
sung der Flächen im FNP ...kann das Baugebiet nicht als 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt angesehen 
werden." Also: ein bewusster Verstoß gegen den FNP 
ohne Ratsbeschluss? 

 

  Der Flächennutzungsplan (FNP) ist ein vorbereitender 
Bauleitplan und ein Instrument der räumlichen Planung 
für das gesamte Gemeindegebiet. Der Planungshorizont 
beläuft sich dabei in der Regel auf 15 – 20 Jahre. Durch 
Bebauungspläne werden einzelne Teile des Gemeinde-
gebiets konkretisiert und rechtsverbindlich festgesetzt. 
Im Laufe der Zeit können sich die Ziele der Stadt än-
dern, wodurch der FNP punktuell angepasst werden 
muss. Laut § 8 Abs. 4 Bau GB darf ein FNP aufgestellt, 
geändert, ergänzt oder aufgehoben werden, wenn drin-
gende Gründe es erfordern und wenn der Bebauungs-
plan der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung 
des Gemeindegebiets nicht entgegenstehen wird. Da 
die vorliegende Fläche im FNP als Gemischte Baufläche 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Raumplanung
https://de.wikipedia.org/wiki/Bebauungsplan_(Deutschland)
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ausgewiesen ist, kann in Teilbereichen eine Entwicklung 
in Richtung Gewerbe bzw. Wohnen erfolgen. Da hier im 
östlichen Anschlussbereich ein Gewerbegebiet besteht, 
ist es unter Berücksichtigung der Erweiterungspläne der 
Firma völlig legal, dass dieser Bereich als eingeschränk-
tes Gewerbegebiet entwickelt wird. Daher liegt kein 
Verstoß gegen den Ratsbeschluss vor. 

  - Ziffer 3.3: ...Im Bebauungsplan „Waagäcker•" ...wurde 
die Grundflächenzahl 0,8 und eine offene Bauwei-
se...sowie zwei Vollgeschosse als Obergrenze und eine 
maximale Traufhöhe von 6,5 m festgesetzt. Davon abwei-
chend geht die Planung von einer Gebäudehöhe von bis 
zu 10 m zuzüglich eventueller Aufbauten aus. Und das in 
unmittelbarer Nähe zur Wohnbebauung, wo im echten 
Gewerbegebiet Münster nur eine Bauhöhe von maximal 
7,0 m zulässig war (und ist?). Das ist untragbar für alle 
Anwohner. 

  Im vorliegenden Bebauungsplan wurde keine Traufhö-
he, sondern nur eine maximale Gesamtgebäudehöhe 
festgesetzt. Die zulässige Gebäudehöhe von maximal 
10 m ist unter Berücksichtigung der umliegenden Be-
bauung städtebaulich vertretbar und wird für ein einge-
schränktes Gewerbegebiet als angemessen gesehen. In 
diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass 
die zulässige Gebäudehöhe im Gewerbegebiet Münster 
bei mindestens 12 bis 13 m über Gelände liegt.   

 

 

  - Ziffer 5.1: Hier werden „gute städtebauliche Entwicklung, 
Verträglichkeit für Orts- und Landschaftsbild, Natur und 
Umwelt" eingefordert, aber nichts davon wird im Plan 
berücksichtigt. Dagegen wird fälschlicherweise behauptet, 
dass „weitere Erschließungsanlagen" nicht erforderlich 
seien, da „das Plangebiet weiterhin über die nördlich 
angrenzende Waagäckerstraße erschlossen werden 
kann." Dem haben selbst einige Stadträte (u.A. Herr Re-
bel) widersprochen. 

  Durch die Planung wird sich die Verkehrssituation auf 
der Waagäckerstraße nicht erheblich verändern, da es 
keine wesentliche Verkehrszunahme durch Erweiterung 
des Betriebs zu erwarten ist. Auf die obigen Ausführun-
gen dazu wird verwiesen. 

 

 

  - In Ziffer 5.2 wird in diesem Zusammenhang von einem 
„späteren Ausbau (der Waagäckerstraße) auf 6,5 m Brei-
te" gesprochen, ohne dass erklärt wird, wo die zusätzli-
chen 2,5 m in der heutigen Engstelle von 4 m Breite her-
kommen sollen. Ist hier ein weiterer Eingriff in Privat-
grundstücke und Lebensqualität angedacht? Und soll bis 
zur endgültigen Lösung des Problems die unerträgliche 
Situation, die die Anwohner gefährdet und Begegnungs-
verkehr unmöglich macht, erhalten bleiben? 

  Für den später ggf. möglichen Ausbau der Waagäcker-
straße ist im Bereich des Bebauungsplanes eine Ver-
kehrsgrünfläche ausgewiesen. Dabei sind keine Eingrif-
fe in Privatgrundstücke auf der Nordseite der Waag-
äckerstraße vorgesehen. Hinsichtlich der Verkehrssitua-
tion wird auf die Ausführungen oben bzw. in den Stel-
lungnahmen bei Privat 2 und 3 verwiesen. 
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  - Ziffer 5.3: Hier finde ich unter der Überschrift „Planungs-
rechtliche Festsetzungen" gravierende Verstöße gegen 
bisher gültige Flächennutzungspläne und Bauvorschriften: 
Erhöhung der Grundflächenzahl auf 0,9, Erhöhung der 
maximalen Gebäudehöhe um satte 3,5 m von 6,5 auf 10 
m, also sogar über das Limit im Gewerbegebiet Münster 
hinaus, wobei auch noch Dachaufbauten gestattet sein 
sollen. Die zulässige Gebäudelänge von bis zu 70 m hat 
sicher nichts mehr mit den in diesem Kapitel eingeforder-
ten Rücksichten auf „ortsgestalterische Belange" zu tun. 

 

  Der vorliegende Bebauungsplan wird neu aufgestellt 
und somit gibt es keine Verstöße gegen Bauvorschriften 
und den FNP. Hinsichtlich der festgesetzten Grundflä-
chenzahl und Gebäudehöhen wird auf die Ausführungen 
oben verwiesen.  

Die Gebäudelänge ist unter Berücksichtigung der Aus-
weisung eines eingeschränkten Gewerbegebietes und 
einer möglichst effizienten Nutzung der Flächen sinnvoll 
und erforderlich. Hinsichtlich der möglichen Längen sind 
aber zur Berücksichtigung ortsgestalterischer Belange 
Festsetzungen zur Gliederung der Fassaden, zur Dach-
gestaltung, zu den unbebauten Teilen der Grundstücke 
usw. (Textteil Ziff. 2.1, 2.5) getroffen, die mit den Maß-
nahmen zur Randeingrünung dazu beitragen, dass sich 
die geplante Bebauung in den Siedlungskontext einfügt.  

 

 

 

 

 

 

  - Unter Ziffer 6.1 ist ausgeführt, dass „die innerhalb des 
Geltungsbereiches liegende Teilfläche des Flurstücks 125 
als Fläche ausgewiesen ist, deren Böden erheblich mit 
umweltgefährdenden Stoffen belastet ist." Nach dieser 
Erkenntnis erwarte ich, wie alle anderen Anwohner auch, 
dass Maßnahmen veranlasst werden, die diese Kontami-
nierung mit Blick auf die Gesundheit der Anwohner und 
Beschäftigten in den Betrieben beendet. Außerdem: da 
diese Altlasten von (einstmals?) genehmigten Betrieben 
stammen, möglicherweise aber sogar von der Firma Bar-
rel Trading selbst, wird die Gefahr verdeutlicht, die in 
einem unkontrollierten Wandel von Produktstrukturen liegt 

  Die mit Altlasten belastete Fläche ist im Bebauungsplan 
dargestellt und im Textteil unter Ziffer 4.3 sind entspre-
chende Hinweise aufgenommen, die ggf. auf die Erfor-
derlichkeit ergänzenden Untersuchungen vor einer 
Bebauung bzw. Nutzungsänderung hinweisen. Das 
Landratsamt hat in seiner Stellungnahme (siehe Nr. 11 
des Abwägungsvorschlages zu den Stellungnahmen der 
Behörden) dazu keine weiteren Hinweise gegeben, so 
dass die Belange in der Planung ausreichend berück-
sichtigt sind.  

 

  - In Ziffer 6.2.1 ist von einer „dringend erforderlichen Aus-
weisung dieser Gewerbefläche" die Rede, was wegen 
reichlich vorhandener Alternativen schlicht falsch ist. 

  Auf die Ausführungen oben wird verwiesen.  

 

 

  - Ziffer 6.2.2: Die Angaben über die Entfernungen der 
Bushaltestellen der Waagäcker- und Aalener Straße sind 
falsch. 

  Dem Hinweis wird entsprochen und die Entfernungen in 
der Begründung ergänzt. 

 

  - Die Aussage in Ziffer 6.2.3, dass „die Anbindung neuer 
Flächen an das bestehende Gewerbegebiet...die beste-

  Der Hinweis ist nicht nachvollziehbar, da das Plangebiet 
nicht in die bestehenden Naherholungsgebiete eingreift, 
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hende Ortsstruktur und die angrenzenden Naherholungs-
gebiete nicht wesentlich...beeinträchtigt", widerspricht dem 
Empfinden aller Anwohner und regelmäßigen Besucher 
der Örtlichkeiten diametral. 

sondern das bestehende Gewerbegebiet etwas erweitert 
und nur eine ausgeräumte Landschaft betroffen ist.   

  Im Umweltbericht wird erwähnt unter 

 - Ziffer 1.0/Art der Bebauung: Gewerbliche Bebauung mit 
einer maximalen Gebäudehöhe von 10,0 m und einer 
GRZ = 0,8, womit man zwar bereits die enorme Gebäu-
deerhöhung als Faktum postuliert, aber die GRZ noch bei 
0,8 statt der später auftauchenden 0,9 belässt. 

   

Es wird auf die obigen Ausführungen verwiesen.  

 

  - Ziffer 2.0: „Die Ausweisung der erweiterten Gewerbege-
bietsfläche soll so erfolgen, dass negative Auswirkungen 
...auf den Menschen und seine Gesundheit usw. soweit 
wie möglich vermieden werden." 
Anmerkung dazu: Wer beurteilt auf welcher Grundlage, ob 
die Auswirkungen der geplanten Maßnahmen negativ 
oder nicht negativ für den Menschen und seine Gesund-
heit sind (siehe dazu auch die Aussagen zur Bodenbelas-
tung und zur Verkehrsentwicklung). 

  Für eine Beurteilung der Auswirkungen einer Planung 
auf das Schutzgut Mensch und seine Gesundheit, wie 
auch für andere Schutzgüter, wird zunächst das geplan-
te Vorhaben und dessen Auswirkungen in Relation zur 
bestehenden Situation und den dort gegeben Bedin-
gungen gesetzt. Unzweifelhaft gegebene Auswirkungen 
einer Planung für das Schutzgut Mensch werden 
dadurch in den Gesamtkontext der planungsrechtlichen 
Situation, der gesetzlichen Vorgaben zu lebenswerten 
Wohn- und Arbeitsverhältnissen durch die Einhaltung 
von zulässigen Werten für z.B. Lärm oder Geruch, 
möglichen bestehenden Vorbelastungen usw. gesetzt 
und es wird anhand dieser Kriterien bewertet, ob die 
Planung zu einer unverhältnismäßigen Beeinträchtigung 
des Schutzgutes führt. Dies wird im Bebauungsplan 
durch Fachplaner, Behörden und bei Bedarf durch 
Gutachter geprüft. 

 

  Ziffer 3.0, „Fläche/Wasser": „Unbebaute Flächen besitzen 
unabhängig von ihrer Nutzung eine Wertigkeit, Fläche ist 
endlich"; und: „Flächenversiegelung schafft jedoch grund-
sätzlich erhebliche Beeinträchtigungen." 

- Unter der gleichen Ziffer, Abschnitt „Menschen und seine 
Gesundheit" wird ausgesagt: „Erhebliche Mehrbelastung 
an Lärm und Verkehr sind im Plangebiet nicht zu erwar-
ten..." 

   
 

Aufgrund der Fläche des Plangebiets und der Festset-
zungen ist eine erhebliche Mehrbelastung nicht zu 
erwarten, dies insbesondere unter dem Aspekt, dass die 
bestehende Firma dadurch erweitert wird. Bezüglich der 
Lärmemissionen kann darauf hingewiesen werden, dass 
unter Berücksichtigung der Festsetzung eines einge-
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Anmerkung dazu: Das ist eine ungeprüfte und allen Be-
obachtungen widersprechende These, die auch die nach-
folgende Behauptung „keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen des Schutzgutes zu erwarten;" miteinschließt. 

schränkten Gewerbegebietes das Wohnen nicht wesent-
lich gestört werden darf. 

  · Unter Ziffer 5/Maßnahmen wird eine im Schutzgebiet zu 
erwartende negative Ökobilanz mit einem Defizit von 
33.000 Ökopunkten ausgewiesen, die derzeit weder im 
Plangebiet noch im Stadtgebiet Gaildorf ausgeglichen 
werden können. Hier wird die Bilanz künstlich schönge-
rechnet, indem man auf notwendige Baumpflanzungen 
verweist, für die aber keinerlei konkrete Planung vorliegt. 
 

 

  Der vorgebrachte Aspekt ist nicht nachvollziehbar. Zum 
Ausgleich der Eingriffe in die verschiedenen Schutzgüter 
durch die Planung sind neben plangebietsinternen 
Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnah-
men auch eine gebietsexterne Ersatzmaßnahmen E1 
(siehe Anlage 4) vorgesehen. Dadurch kann der Eingriff 
insgesamt schutzgutübergreifend ausgeglichen werden. 
Es wird zudem darauf hingewiesen, dass die Untere 
Naturschutzbehörde des Landratsamtes unter Nr. 11.1 
dem Bebauungsplan zugestimmt hat. 

 

  · Im gleichen Kapitel unter dem Titel „Landschafts-
bild/Naherholung" wird die Beschränkung der Trauf- und 
First-/Gebäudehöhen „zur angemessenen Höhenentwick-
lung und Einbindung in die freie Landschaft" eingefordert, 
aber nicht begründet, weshalb eine Gebäudehöhe von 10 
m diesem Anspruch genügen soll. 

  Auf die o.g. Ausführungen wird verwiesen. Die vorgese-
henen Gebäudehöhen sind angemessen für ein dörfli-
ches Gewerbegebiet und die landschaftliche Einbindung 
wird durch die festgesetzten Pflanzgebote gewährleistet. 

 

  Unter Ziffer 6.0 "Prognose bei Nichtdurchführung der 
Planung" wird wieder einmal eine These ungeprüft als 
Behauptung in den Raum gestellt, der vielfältig widerspro-
chen werden muss: (Ich gliedere auf): 

    

  1.: „...unter dem Aspekt, dass der bestehende Betrieb 
Erweiterungsbedarf hat und im Falle einer Nichtdurchfüh-
rung der Planung seinen Betriebsstandort vollständig 
verlagern muss und somit wesentlich mehr Fläche in 
Anspruch nehmen würde." 

Falsch: Es stehen in Gaildorf eine Reihe erschlossener 
Gewerbeflächen inklusive leerstehender Gebäude zur 
Verfügung, deren Nutzung keinerlei Neuversiegelung mit 
sich bringen würde. 

  Auf die o.g. Ausführungen bei Privat 3 wird verwiesen. 
Eine Betriebsverlagerung müsste darüber hinaus nicht 
zwingend auf dem Gebiet der Stadt Gaildorf erfolgen, 
sondern es würde dem Gewerbetreibenden frei stehen 
seinen Betrieb in eine andere Gemeinde zu verlagern. 
Dadurch stünde zu befürchten, dass dort wesentlich 
mehr Fläche in Anspruch genommen wird, als am hier 
vorgesehenen Standort.  
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  2.: „Die Erweiterung sorgt zudem dafür, dass in Bröckin-
gen Arbeitsplätze erhalten werden und ggf. weitere hinzu-
kommen, was auch im öffentlichen Interesse ist." 

Falsch: Nach meiner Kenntnis handelt es sich derzeit um 
zwei Vollzeit-Arbeitsplätze, und da eine reine Lagerhalle 
entstehen soll, ist eine wesentliche Steigerung der Ar-
beitsplätze nicht zu erwarten. Für die Gewerbesteuer der 
Stadt Gaildorf ist es unerheblich, ob der Betrieb in Brö-
ckingen oder an anderer Stelle in der Gemeinde tätig ist. 
Durch eine komplette Betriebsverlegung in ein bereits 
erschlossenes Gebiet würde aber die jetzige Fläche frei 
für Ansiedlung eines neuen Betriebes oder Erweiterung 
eines bestehenden, was vermutlich mehr Arbeitsplätze 
schaffen würde. 

   
 
 

Es geht hier um den Erhalt von Arbeitsplätzen und ggf. 
um eine Schaffung weiterer Arbeitsplätze, was durch 
eine Investition am Standort als gesichert angesehen 
werden kann. 
 
 

 
 
 
 

 

  · Im gleichen Kapitel unter der Rubrik „Landschafts-
bild/Erholung" wird unter dem Punkt „Naherholung" aus-
geführt: „Negative Auswirkungen der Planung auf die 
Belange von Freizeit und Erholung sind nicht zu erwar-
ten." 
Falsch: Die Wegführung zum neuen Kochersteg wird 
unübersichtlicher, die Attraktivität sinkt, und sie muss neu 
angelegt werden. Die Feldscheuer, die heute vom DLRG-
Verein genutzt wird, muss abgerissen werden, ohne dass 
bislang ein Ausgleich vorhanden ist. Beides kostet unnötig 
viel Geld. Es ist blanker Hohn, zu behaupten, dass „keine 
negativen Auswirkungen" zu erwarten seien. 

  Belange der Naherholung werden nicht beeinträchtigt, 
da mit der Planung der bestehende Wanderweg nicht 
mehr direkt an den Gewerbehallen geführt wird, sondern 
abgesetzt mit einem Grünstreifen in Richtung Kocher 
geführt wird. Dadurch ist kein Verlust der Attraktivität zu 
erwarten, sondern es findet sogar eine Verbesserung 
statt, da der Weg zukünftig beispielsweise auch nicht 
mehr von landwirtschaftlichen Maschinen genutzt wer-
den darf, wodurch die Sicherheit von Fußgängern und 
Radfahrern deutlich erhöht wird.  
Die Feldscheuer ist im städtischen Eigentum und für den 
Verein müssen in diesem Zusammenhang neue Lager-
flächen als Ersatz gefunden werden.   
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  · Den Aussagen im gleichen Kapitel unter dem Punkt 
„Mensch und seine Gesundheit" wurde bereits an anderer 
Stelle widersprochen, und dieser Widerspruch wird hier 
aufrecht gehalten. 
Gleiches gilt für Kapitel 7.0. Auf sinnvolle Alternativen 
wurde hingewiesen, und die Behauptung, es sei ein grö-
ßerer Flächenverbrauch zu befürchten, ist eine bloße 
Schutzbehauptung ohne fundierte Begründung. 
Somit ist auch der Zusammenfassung des Umweltberich-
tes unter Ziffer 10 vollinhaltlich zu widersprechen, weil die 
konkret benannten negativen Erwartungen, wie obenste-
hend detailliert ausgeführt, nicht stichhaltig sind und „Mög-
licherweise erforderliche Kompensations- oder CEF-
Maßnahmen..." erst später definiert werden sollen, was 
dazu führt, dass zum jetzigen Zeitpunkt die Risiken nicht 
klar erkannt werden können. 

Die Aussage, dass „Bei den Schutzgütern Mensch und 
seine Gesundheit...keine Kompensationsdefizite festge-
stellt werden" ist, wie aus dem zuvor Gesagten folgt, 
schlicht falsch. 

   
 
 
 
Auf die Ausführungen oben wird verwiesen. Da die 
artenschutzrechtliche Untersuchung noch nicht vorgele-
gen hat, sind die möglichen Kompensationsmaßnahmen 
noch nicht definiert. Dies ist ein legaler Vorgang, die 
während der Vorentwurfsphase abzuarbeiten ist und 
erst beim Entwurfs-/Auslegungsbeschluss vorliegen 
muss.  

 

 

  Damit komme nunmehr auch ich zu einem Fazit: 

1. Die Umwidmung des bisherigen Mischgebietes in ein 
Gewerbegebiet ist ein Affront gegen sämtliche Anwohner. 

  Die geplante Erweiterung ist bisher nicht rechtsverbind-
lich als Mischgebiet festgesetzt, sondern nur im Rahmen 
der vorbereitenden Bauleitplanung im FNP als Gemisch-
te Baufläche definiert. Da auch der bestehende Ortskern 
von Bröckingen als Gemischte Fläche ausgewiesen ist, 
bestehen hier zwischen der Abstufung von Gemischter 
Baufläche zum eingeschränkten Gewerbegebiet keine 
Konflikte.  

 

  2. Die Argumente, die zur Begründung der Betriebserwei-
terung an dieser Stelle herangezogen werden, sind un-
haltbar. 

  Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

  3. Die Gewerbeflächen in Gaildorf sollten nicht noch wei-
ter zergliedert werden, weil jede neue Erschließung das 
ungelöste Verkehrschaos in Gaildorf steigert. 

  Der Hinweis ist nicht nachvollziehbar, da für diesen 
Bebauungsplan keine neue Erschließung, sondern nur 
ggf. der Ausbau einer bestehenden Straße vorgesehen 
ist.  
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  4. Der Flächenversiegelung in einem engen Flusstal sollte 
mit Blick auf die sichtbar werdenden Gefahren durch den 
Klimawandel endlich Einhalt geboten werden. 

  Entsprechend der Hochwassergefahrenkarte für den 
Kocher liegen die Überflutungsbereiche von HQ100 
bzw. von HQ extrem weit außerhalb der Siedlungsberei-
che von Bröckingen und dem Plangebiet. Somit besteht 
ausreichend Retentionsraum entlang des Gewässers 
und eine Umsetzung des Vorhabens ist möglich. 

 

 

  5. Der verfehlte Zuschlag zur Ausrichtung einer (kleinen) 
Gartenschau macht deutlich, dass es der Stadt an Attrak-
tivität fehlt. Deshalb sollte der Fokus stärker auf die positi-
ve Entwicklung der Lebensqualität in Gaildorf gerichtet 
werden, die im letzten Jahrzehnt dramatisch gesunken ist. 
Der Zusatz „Schenkenstadt" auf der Ortstafel macht je-
denfalls Gaildorf für Besucher nicht attraktiver. 

  Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

  6. Alles in Allem wünsche ich mir mehr und bessere An-
gebote für die Freizeitgestaltung Aller, und Schaffung von 
mehr Anreizen für Besucher, gern in Gaildorf zu verwei-
len. Hier hätte ich eine Reihe von Vorschlägen zu ma-
chen, auch wenn bislang einige gute Chancen ungenutzt 
blieben. 

  Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

Damit können die Bedenken und Anregungen von Privat 
12 in der Planung nur teilweise berücksichtigt werden. 

 

13. Privat 13 Meine mit Schreiben vom 23.09.2021 vorgebrachten 
Einwände gegen das Bauvorhaben halte ich hiermit in 
vollem Umfang aufrecht, da auch die „Abwägung zu den 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit“ in Teilen fragwürdig ist 
und bis zur Stunde keine Informationen darüber vorliegt, 
wie der „Städtebauliche Vertrag“ aussehen wird. 

X X Wird zur Kenntnis genommen.  

  Stellungnahme vom 23.09.2021     

  1. Grundsätzlich halte ich ein Gewerbegebiet, mit gerings-
tem Abstand direkt angrenzend an unser Wohngebiet - 
Ein- und Zweifamilienhäuser - nicht nur für unzumutbar, 
sondern auch für unrechtmäßig. 

  Zunächst ist klarzustellen, dass sich die Planung nicht in 
einem Wohngebiet befinden, sondern bestenfalls theo-
retisch angrenzend an ein Wohngebiet. Um dem Um-
stand einer angrenzenden Wohnbebauung, die sich 
gemäß Flächennutzungsplan aber in einem gemischten 
Umfeld befindet Rechnung zu tragen, wurde eben die 
Einschränkung getroffen, dass nur Gewerbebetriebe 
zulässig sind, die das Wohnen nicht stören. 
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  2. Die vorgesehene zulässige Bauhöhe der geplanten 
Halle(n) von 10 m widerspricht dem bisherigen Flächen-
nutzungsplan mit der dort auf 6,50 m begrenzten Bauhöhe 
fundamental und ist absolut unakzeptabel. Im reinen 
Gewerbegebiet Münster mit ausreichend Abstand zur 
Wohnbebauung ist die Gebäudehöhe auf 7 m limitiert 
worden. 

  Der Flächennutzungsplan trifft keine Aussagen zu Ge-
bäudehöhen, da es sich hierbei um einen vorbereiten-
den Bauleitplan handelt.  

 

  3. Ich bin gegen weitere Versiegelung der Böden im Um-
feld unseres engen Tales: Bislang ist das Gebiet reines 
Ackerland (bis 1999 sogar Landschaftsschutzgebiet), das 
von gemeindeansässigen Landwirten mit wechselnder 
Fruchtfolge bewirtschaftet wird. Somit bleibt eine Versi-
ckerung auch von Starkregen möglich. Weitere Versiege-
lungen erhöhen für uns Anwohner die Gefahr von volllau-
fenden Kellern und verändern das Kleinklima durch ver-
minderte Verdunstungen durch die fehlenden Pflanzen 
und durch Temperaturerhöhungen aufgrund der sich 
stärker aufheizenden Gebäude und Betonflächen. Wir 
müssen die Kette von klimatisch bedingten Verwüstungen, 
die, wie die Regionen Alpenrand, Rheinland-Pfalz und 
NRW, Braunsbach, SHA-Steinbach und viele andere 
zeigen, immer näher rücken, nicht durch die Namen „Gail-
dorf" oder „Bröckingen" erweitern. 

  Das Plangebiet selbst, wie auch der Teilort Bröckingen, 
liegt außerhalb der Überflutungsbereiche von HQ ext-
rem. Das geplante Gelände ist auf die bestehenden 
Höhen der angrenzenden gewerblichen Halle zuge-
schnitten. Es entfällt somit kein Retentionsraum und es 
ergeben sich durch die Planung keine wesentlichen 
Auswirkungen auf etwaige Hochwassersituationen. Zur 
Reduzierung der negativen Auswirkungen durch Versie-
gelung von Flächen sind Festsetzungen zur Minimierung 
der Versiegelung sowie zur Regenrückhaltung getroffen 
worden (z.B. Textteil Ziff. 2.1.2, 2.4, 2.5.1, 2.6). Zusätz-
lich soll wie in der Begründung in Kap. 5.4 beschrieben, 
auf einer Teilfläche des Flst. 132 (Grundstück südöstlich 
des alten Bahndamms) ein Regenrückhaltebecken zur 
Pufferung des Dachflächenwassers hergestellt werden. 
Damit kann für das gesamte Gebiet eine wirksame 
Reduzierung des direkten Oberflächenwasserabflusses 
erreicht werden.  

Hinsichtlich der klimatischen Auswirkungen ist zu ergän-
zen, dass in der Planung neben Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen hinsichtlich Versiegelung 
auch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zur Aufwer-
tung von Natur und Landschaft vorgesehen sind, bei 
denen zahlreiche neue Bäume gepflanzt werden, die 
bisher in diesem Bereich nicht bestehen und sich positiv 
auf das Kleinklima auswirken werden. Es verbleibt beim 
Schutzgut Klima / Luft zwar ein geringes Kompensati-
onsdefizit, welches aber schutzgutübergreifend ausge-
glichen werden kann. 
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  4. Die Zufahrtsituation zum Plangebiet verläuft über  
Aalener-, Unterroter Straße und eine nur 4 m breite Eng-
stelle der Waagäckerstraße. Für den Schwerlastverkehr 
ist die Zufahrt absolut chaotisch, aber auch für „Sprinter" 
und Pkw problematisch, da bei Begegnungen in Privat-
grundstücke ausgewichen werden muss. Die nicht statt-
hafte Zufahrt über den nur für Anliegerverkehr zugelasse-
nen Feldweg wird zunehmend widerrechtlich genutzt —
von allen Fahrzeugarten, mit oft überzogenen Geschwin-
digkeiten, und unter Gefährdung der Anwohner, deren 
Grundstücke übergangslos direkt an die Fahrbahnen 
angrenzen. 

  Die vorliegende Planung sieht keine wesentliche Ver-
kehrszunahme vor. Die bestehende Anzahl von zum 
Gebiet fahrenden LKW´s wird sich nicht wesentlich 
vergrößern (ggf. max. 1-3 LW/Tag). Unter Berücksichti-
gung des bestehenden Gewerbegebiets und den vorlie-
genden Erweiterungsabsichten der Firma wird sich die 
Verkehrssituation nicht wesentlich verschlechtern. Ein 
besonderes Gefahrenpotenzial ist aufgrund der geringen 
Verkehrsstärke auf der Waagäckerstraße nicht zu 
erkennen. Zusätzlich wird ein städtebaulicher Vertrag 
vorbereitet, in dem die bestehende und zukünftige LKW-
Anzahl der Firma entsprechend begrenzt wird. Die 
geplante Einfahrt in das vergrößerte Firmenareal liegt im 
Bereich der Kreuzung der Waagäckerstraße, unmittelbar 
südlich des von Norden kommenden Abschnittes der 
Waagäckerstraße, sodass die bisherige Situation mit 
Wenden und Rückwärtsfahren der LKWs auf der 
Waagäckerstraße vermieden/ausgeschlossen werden 
kann, da der Zuliefer- und Abholverkehr auf dem ver-
größerten Firmenareal wenden kann. 

Damit können die Bedenken und Anregungen von Privat 
13 in der Planung nur teilweise berücksichtigt werden. 

 

14. Privat 14 Wir haben bereits durch die Teilnahme an der Unterschrif-
tenaktion im September 2021 unsere Bedenken zur vor-
genannten „Waagäcker-Erweiterung" geäußert. 

X X   

  Diese geplante Waagäcker-Erweiterung ist uns ein großes 
Anliegen, deshalb möchten wir uns auf diesem Wege mit 
unseren Einwänden und Bedenken direkt an den Herrn 
Bürgermeister sowie die Stadträte/innen wenden. 

    

  Die geplante Zufahrt zur Waagäcker-Erweiterung von der 
B 19 über die Unterroter Straße, vorbei an der Schulbus-
haltestelle zur Waagäckerstraße finden wir äußerst ge-
fährlich. Bereits der jetzige Verkehr verstärkt auch durch 
Schwerlastverkehr, ist besonders für Schüler, Anwohner 
sowie Spaziergänger schon heute sehr gefährlich bzw. 

  Wird zur Kenntnis genommen. Grundsätzlich wird hin-
sichtlich der verkehrlichen Aspekte und etwaige Gefähr-
dungen auf die Ausführungen unter Ziffer 1 und 2 dieses 
Abwägungsvorschlages verwiesen. Es verbleibt der 
Hinweis, dass die Nutzung der Waagäckerstraße bei 
gegenseitiger Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer 
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oftmals eine Zumutung. 

Für uns, gleichzeitig Großeltern dreier Enkelkinder ist es 
jedes Mal mehr eine Herausforderung bzw. Zumutung auf 
dem Gehweg an der B 19 mit unseren Enkelkindern zum 
Spielplatz zu gehen. 

gefahrlos möglich ist. Ggf. verkehrsgefährdendes Ver-
halten müsste dann an die zuständigen Stellen gemel-
det werden. 

  Daher benutzen wir die Waagäckerstraße, um etwas 
ruhiger unseren schönen, wohnortnahen Spielplatz zu 
erreichen. 

    

  Nach den derzeitigen baulichen Plänen wird es uns dann 
auch dort nicht mehr gefahrlos möglich sein. 

  Auf die Ausführungen oben bezüglich der Nutzung der 
Waagäckerstraße wird verwiesen. 

 

  Die Ortsdurchfahrt Bröckingen, B 19 ist durch hohes 
Verkehrsaufkommen, besonders auch durch den Schwer-
lastverkehr, für die Bröckinger Bürger schon lange eine 
besonders hohe Belastung sowie eine Einschränkung der 
Lebensqualität. 

  Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

  Für uns tut sich auch die Frage auf, weshalb kann die 
Zufahrt nicht aus Richtung BMK über den Feldweg unter-
halb der ehemaligen Bahnlinie geplant werden? 

Der Feldweg zum sehr schön renovierten „Kocherbrückle" 
soll nun anders verlaufen. Von verschiedenen Stadträten 
wurde uns doch versprochen, dass der Feldweg erhalten 
bleibt, jetzt stellt sich heraus, dass nur noch ein Rad- und 
Fußweg geplant ist. Dieser Abschnitt kann dann auch mit 
landwirtschaftlichen Fahrzeugen nicht mehr genutzt wer-
den. 

  Der genannte Feldweg ist derzeit nur für den landwirt-
schaftlichen Verkehr ausgewiesen ist. Ein Vollausbau 
dieses Feldweges zur Erschließung des Plangebiets 
wäre unter wirtschaftlichen und auch unter ökologischen 
Aspekten nicht darstellbar.  

Bezüglich der Verlegung des Wirtschaftsweges und 
dessen Umwidmung zu einem Geh- und Radweg und 
der damit verbundenen Anpassung der Verkehrssituati-
on wird auf die Ausführungen unter Ziffer 3 dieses Ab-
wägungsvorschlages verwiesen. 

 

     

  Wir (in Bröckingen geboren) haben uns nach vielen pro 
und contra Abwägungen für den Bauplatz im Ortsteil 
Bröckingen entschieden. Uns war wichtig, die kleine Ort-
schaft und das Landleben zu erhalten. 

    

  Mit der stark befahrenen B 19 sind wir einen Kompromiss 
eingegangen, da auf der Rückseite noch wunderschöne 
Natur herrscht. Hätten wir von der Bebauung vorher erfah-
ren, hätten wir der Stadt Gaildorf den Rücken gekehrt und 
eine andere Gemeinde für unsere baulichen Pläne ge-

  Wird zur Kenntnis genommen.  
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wählt. 

  Eine gewerbliche Ansiedlung so nahe an einer Wohnbe-
bauung, mit den dadurch zu erwartenden Problemen, ist 
unserer Meinung nach keine gute Überlegung. So ein 
Betrieb gehört in ein Gewerbegebiet. 

  Die Fima ist an dem Standort schon seit Jahren ansäs-
sig und benötigt dringend Erweiterungsmöglichkeiten. 
Durch die Erweiterung der Firma wird zu keinen wesent-
lichen Beeinträchtigungen des Wohnens kommen, siehe 
hierzu auch die Ausführungen unter Ziffer 1 des Abwä-
gungsvorschlages. Durch die Ausweisung eines einge-
schränktes Gewerbegebiet wird beiden Aspekten, den 
Lärmschutzbedürfnissen der Angrenzer, wie auch der 
Schaffung von Gewerbeflächen Rechnung getragen.  

 

  Das geplante Gebäude kann lt. Baufenster insgesamt bis 
zu ca. 60 bis 70 m lang, ca. 30 m breit und einer Höhe von 
6,50 m gebaut werden. Sicher ist auch noch eine PV-
Anlage geplant, dann wird alles noch höher. 

  Hinsichtlich der städtebaulichen Aspekte und den Vor-
gaben zum Maß der baulichen Nutzung wird auf die 
Ausführungen unter Ziffer 10 dieses Abwägungsvor-
schlags verwiesen. 

 

  Das Gelände ist nach Süden abfallend und muss sicher 
auf eine Höhe angeglichen werden, damit wird das ganze 
Bauvorhaben noch höher und wirkt noch wuchtiger! 

    

  Mit dieser baulichen Maßnahme verschwindet die letzte 
Idylle und wieder geht ein Stück Bröckinger Lebensquali-
tät verloren! 

   

 

Damit können die Bedenken und Anregungen von Privat 
14 in der Planung nur teilweise berücksichtigt werden. 

 

15. Privat 15 Unsere Stellungnahme vom 23.09.2021 und die damit 
verbundenen Einwände erhalten wir aufrecht. 

X X   

  Stellungnahme vom 23.09.2021     

  Insbesondere den LKW-Verkehr betreffend möchten wir 
anmerken, dass weder die Waagäckerstraße in Nord-Süd-
Richtung noch die Waagäckerstraße in Ost-West-
Richtung (frei für Anlieger) dafür geeignet sind, entspre-
chenden LKW-Verkehr aufzunehmen, zumal im Lageplan 
zum Bebauungsplan weder auf dem zu expandierenden 
Firmengelände noch auf der Waagäckerstraße eine Wen-
demöglichkeit für LKWs vorgesehen bzw. gegeben ist. 
Dadurch ist ein Gefahrenpotential durch rückwärtsfahren-
de LKWs gegeben. 

  Die geplante Einfahrt in das vergrößerte Firmenareal 
liegt im Bereich der Kreuzung der Waagäckerstraße, 
unmittelbar südlich des von Norden kommenden Ab-
schnittes der Waagäckerstraße, sodass die bisherige 
Situation mit Wenden und Rückwärtsfahren der LKWs 
auf der Waagäckerstraße vermieden/ausgeschlossen 
werden kann, da der Zuliefer- und Abholverkehr auf dem 
vergrößerten Firmenareal wenden kann. 

Die zulässige Gebäudehöhe von maximal 10 m ist unter 
Berücksichtigung der umliegenden Bebauung städte-
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Zusätzlich möchten wir anmerken, dass die Gebäudehöhe 
von 10,00 m über EFH 336,5 m eine beträchtliche Sicht-
behinderung auf die malerische Landschaft des Kocher-
tals darstellt und je nach Gestaltung der Außenfassade 
das Gebäude nicht in das Landschaftsbild passt. 

Ebenso sehen wir die Größe des Gebäudes in Relation zu 
den zu schaffenden, neuen Arbeitsplätzen als zu überdi-
mensioniert. 

baulich vertretbar und wird für ein eingeschränktes 
Gewerbegebiet als angemessen gesehen. Dass eine 
Neubebauung die Aussicht der bestehenden Bebauung 
unter Umständen beeinträchtigt ist in der historischen 
Siedlungsentwicklung schon immer der Fall gewesen 
und im vorliegenden Fall nicht bebauungsplanrelevant. 

 

  Weiterhin haben wir bedenken, dass für den LKW-Verkehr 
nicht genügend Platz auf dem neu entstehenden Firmen-
gelände gemäß aktuellem LAGEPLAN ZUM BEBAUUNG-
SPLAN vom 24.11.2021 zum Wenden zur Verfügung 
gestellt wird und dass, entgegen Ihren Ausführungen im 
ABWÄGUNGSVORSCHLAG ZU DEN STELLUNG-
NAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT vom 24.11.2021, somit 
zwangsläufig Teile der Waagäckerstraße in Nord-Süd- als 
auch in Ost-West-Richtung beim Wenden der LKWs be-
ansprucht werden. Für uns besteht das Gefahrenpotential 
weiterhin. 

  Wird zur Kenntnis genommen. Hinsichtlich der verkehrli-
chen Aspekte wird auf die Ausführungen unter Ziffer 1 
und 2 dieses Abwägungsvorschlages verwiesen.  

 

  Zusätzlich möchten wir anmerken, dass die Waagäcker-
straße aufgrund der Breite, des Gefälles sowie der beste-
henden Substanz und des Zustandes (die Straße weist 
schon jetzt in Nord-Süd-Richtung Beschädigungen auf) 
und der fehlenden Gehwege für den LKW-Verkehr nicht 
geeignet ist. 

  Die Hinweise bezüglich des Zustands der Waagäcker-
straße werden zur Kenntnis genommen, sind aber nicht 
Bestandteil des Bebauungsplanes. 

 

Damit können die Bedenken und Anregungen von Privat 
15 in der Planung nur teilweise berücksichtigt werden. 

 

16. Privat 16 Meine Einwände bzgl. des Bebauungsplanes Waagäcker 
Str. möchte ich nochmals zum Ausdruck bringen. 

X X   

  Als sehr gefährlich betrachte ich die Zufahrt mit großen 
LKW´s in die Waagäckerstraße, da an der Kreuzung zwei 
Bushaltestellen für Schulkinder sind und diese Kreuzung 
sehr unübersichtlich ist. 

  Wird zur Kenntnis genommen. Hinsichtlich der verkehrli-
chen Aspekte wird auf die Ausführungen unter Ziffer 1 
und 2 dieses Abwägungsvorschlages verwiesen.  

Damit können die Bedenken und Anregungen von Privat 
16 in der Planung nur teilweise berücksichtigt werden. 

 

17. Privat 17 Mit diesem Schreiben möchten wir unsere Einwände zur 
Waagäcker-Erweiterung aufrechterhalten. 

X X   
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  Stellungnahme vom 21.09.2021     

  Warum im kleinen Teilort Bröckingen ein zusätzliches 
Gewerbegebiet entstehen soll ist für uns nicht begreiflich 
und warum gerade hier eine Erweiterung zweckmäßig 
sein soll, entspricht in keiner Weise den örtlichen Gege-
benheiten. 

  Die Planung steht im öffentlichen Interesse, da die 
Firma ihren Standort schon seit Jahren in Bröckingen 
hat, das bestehende Gebiet bereits als Gewerbegebiet 
ausgewiesen ist und dadurch Arbeitsplätze für die Be-
völkerung schafft. Durch eine Investition der Firma am 
Standort können diese Arbeitsplätze langfristig gesichert 
und ggf. neue Arbeitsplätze geschaffen werden. 

Da ein Verlust der Arbeitsplätze bzw. eine Umsiedlung 
des Betriebes mit deutlich mehr Flächenverbrauch an 
anderer Stelle nicht vertretbar ist, steht die Planung im 
öffentlichen Interesse.  

 

  Die Zufahrt führt über eine schmale Straße, durch ein 
Wohngebiet, in das geplante Gewerbegebiet. 

Die Straße hat keinerlei Geh- und Radweg und mündet 
kurz vor dem Zebrastreifen in die B 19. Außerdem befin-
det sich die Bushaltestelle an dieser Zufahrtsstraße, wo 
Kinder und Erwachsene einsteigen, die somit großer 
Gefahr ausgesetzt sind. 

Bereits heute ist die Zufahrt für den Schwerlastverkehr 
schwer befahrbar. Eine vorgesehene Erweiterung würde 
dieses Verkehrsaufkommen drastisch erhöhen, wobei es 
für den LKW-Verkehr keine Durchfahrt oder Wendemög-
lichkeit gibt. 

  Die vorliegende Planung sieht keine wesentliche Ver-
kehrszunahme vor. Die bestehende Anzahl von zum 
Gebiet fahrenden LKW´s wird sich nicht wesentlich 
vergrößern (ggf. max. 1-3 LW/Tag). Unter Berücksichti-
gung des bestehenden Gewerbegebiets und den vorlie-
genden Erweiterungsabsichten der Firma wird sich die 
Verkehrssituation nicht wesentlich verschlechtern. Ein 
besonderes Gefahrenpotenzial ist aufgrund der geringen 
Verkehrsstärke auf der Waagäckerstraße nicht zu 
erkennen. Zusätzlich wird ein städtebaulicher Vertrag 
vorbereitet, in dem die bestehende und zukünftige LKW-
Anzahl der Firma entsprechend begrenzt wird. 

 

  Im Urteil vom VGH B — W vom 15.11.1993 - 3 S 2262/92 
wurde die 150 m —Abstandsregel definiert, die besagt, 
dass ein Abstand zwischen einem Gewerbegebiet zur 
Wohnbebauung von mindestens 150 m notwendig ist. Die 
Tatsache, dass statt eines allgemeinen Wohngebiets ein 
Mischgebiet vorliegt, ändert daran nichts, weil solche 
Gebiete in aller Regel durch Wohnbebauung geprägt sind. 
Die 150 m Abstandsregel ist durch die aktuelle Planung 
nicht eingehalten. 

 

  Zunächst ist festzustellen, dass für die Siedlungsberei-
che von Bröckingen nördlich der Waagäckerstraße 
keine verbindlichen Bauleitpläne vorliegen, sondern 
dass diese die historisch gewachsene Bebauung wider-
spiegelt, die im Flächennutzungsplan des GVV Limpur-
ger Land als gemischte Baufläche ausgewiesen ist. In 
der Realität ist in Bröckingen dabei auch ein Nutzungs-
mix aus Wohnen, Landwirtschaft und Gewerbe vorhan-
den, der eine solche Ausweisung rechtfertigt. Es kann 
daher nicht pauschal davon ausgegangen werden, dass 
Mischgebiete ausschließlich dem Wohnen dienen. 
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Angrenzend an das geplante eingeschränkte Gewerbe-
gebiet bestehen allerdings Wohngebäude, weshalb im 
Bebauungsplan unter Ziffer 1.1.1 des Textteils die Ein-
schränkung definiert wurde, dass hier nur Gewerbebe-
triebe zulässig sind, die das Wohnen nicht wesentlich 
stören. 

Dadurch sind keine Mindestabstände zwischen der 
bestehenden und geplanten Bebauung im Hinblick auf 
die zulässigen Nutzungen erforderlich. 

  Im benachbarten Gewerbegebiet Münster wurde diese 
Regel eingehalten, dort beträgt der Abstand mindestens 
200 m bis zur dortigen Wohnbebauung. Außerdem liegt 
die maximale Höhe der Gebäude im Gewerbegebiet 
Münster bei 7,00 m. Für Bröckingen aber planen Sie eine 
Gesamthöhe von 10 m der Gebäude. 

  Die zulässige Gebäudehöhe von maximal 10 m ist unter 
Berücksichtigung der umliegenden Bebauung städte-
baulich vertretbar und wird für ein eingeschränktes 
Gewerbegebiet als angemessen gesehen. In diesem 
Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die 
zulässige Gebäudehöhe im Gewerbegebiet Münster bei 
mindestens 12 bis 13 m über Gelände liegt.   

Damit können die Bedenken und Anregungen von Privat 
17 in der Planung nur teilweise berücksichtigt werden. 

 

18. Privat 18 Bezugnehmend auf Az.: 621.41 Vorl. Nr.: 2021/023 und 

2021/024 in Vorl. Nr.: 023 unter Sachverhalt ist der Ex-

pansionswunsch der Fa. Barrel Trading dargelegt. 

X X   

  Der Flächennutzungsplan weist für dieses Grundstück eine 

geplante gemischte Bebauung aus. Der Geltungsbereich 

soll entsprechend der gepl. Nutzung der Fa. Barrel Trading 

als Gewerbegebiet ausgewiesen werden. 

    

  Meine Anmerkung:     

  Durch diese erneute Änderung vom ursprünglich ausgewie-

senen Bereich Naturschutzgebiet, dann umgewidmet auf 

gemischte Bebauung und nun geplant als Gewerbegebiet, 

ergibt sich ein nicht nachvollziehbares Vorgehen. 

Vom schützt die Natur, mit seinen erheblichen Einschrän-

kungen für Landwirtschaft, Verkehr etc., dies jedoch zum 

Wohle der Natur und der Menschen!. 

  Wird zur Kenntnis genommen. Es ist allerdings darauf 
hinzuweisen, dass das Plangebiet als Landschafts-
schutzgebiet ausgewiesen war und diesen Status be-
reits seit längerem verloren hat. Sofern der Bebauungs-
plan Rechtskraft erlangt wird zudem ein eingeschränk-
tes Gewerbegebiet ausgewiesen, in welchem nur Be-
triebe zulässig sind, die das Wohnen nicht wesentlich 
stören. In der Planung werden die Belange des Umwelt- 
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Würde dieser Bebauungsplan in Gewerbegebiet geändert, 

und somit eine Erweiterung der Barrel Trading ermöglicht, 

würde nach der Natur nun auch der Mensch/Anwohner 

der Leidtragende sein. 

und Naturschutzes, wie auch des Schutzgutes Mensch 
berücksichtigt. 

  Gegen diese Planung erhebe ich Einwand.      
  Aufgrund der Beschlussvorlagen aus Vorl. Nr.: 2021/023 

und 2021/024 und der nachfolgenden Maßnahmen wurde 

die erforderliche Expertise von LK&P erstellt 

BEGRÜNDUNG MIT UMWELTBERICHT ZUM 

BEBAUUNGSPLAN WAAGÄCKER-ERWEITERUNG Auf-

gestellt: Mutlangen, den 21.07.2021/24.11.2021 

    

  In dieser Begründung ist unter 2.0 ERFORDERNIS DER 
PLANUNG (Original Passage eingefügt) 

    

  2.0 ERFORDERNIS DER PLANUNG 

Die im östlichen Teil des Plangebiets auf Flurstück 125 
liegende Firma, zu der auch die nördlich anschließende 
Gewerbehalle gehört, hat sich am Standort zu einem 
namhaften Betrieb mit innovativen Produkten entwickelt 
und dort in der Vergangenheit Arbeitsplätze geschaffen 
und somit in einem eher kleinen Teilort der Stadt Gaildorf 
eine gewisse wirtschaftliche Infrastruktur entwickelt. Auf-
grund der ständig wachsenden Sortimentspalette möchte 
bzw. muss sich die Firma dringend weiterentwickeln, um 
zukunftsfähig aufgestellt zu sein. Die derzeit vorhandenen 
Gebäude- und Freiflächen reichen für die heute von den 
Kunden gewünschte Produktpalette sowie die zugehörige 
Verwaltung und Logistik nicht mehr aus. Daher sollen 
durch den vorliegenden Bebauungsplan die Vorausset-
zungen für eine Erweiterung des Betriebs in westlicher 
Richtung geschaffen werden. 

Die Planung steht im Hinblick auf den Erhalt und die Wei-
terentwicklung als örtlicher Gewerbebetrieb und die Stär-
kung des Wirtschaftsstandortes Gaildorf mit seiner Pro-
duktpalette und seinen Arbeitsplätzen im öffentlichen 
Interesse. Durch eine entsprechende Investition am 

   

 

 



Seite – 45 –  
 

PRIVATPERSON STELLUNGNAHMEN BEWERTUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG BEMERKUNGEN 

  Einzelinte-
resse 

Allg. Inte-
resse 

VERWALTUNG UND PLANER  

 

 

 
  

 

Standort Bröckingen können nicht nur die vorhandenen 
Arbeitsplätze gesichert, sondern ggf. auch neue Arbeits-
plätze geschaffen werden. Solche Arbeitsplätze in mittel-
ständischen Unternehmen sind insbesondere für die 
kleineren Teilorte wie Bröckingen wichtig, damit einerseits 
wohnortnahe Arbeitsplätze angeboten werden können und 
andererseits eine Nutzungsdurchmischung von Wohnen 
und Arbeiten gewährleistet werden können. 

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für die 
Erweiterung ist daher die Aufstellung dieses Bebauungs-
planes dringend erforderlich. Mit dem Bebauungsplan soll 
auch eine städtebaulich geordnete Entwicklung des Plan-
gebiets und des Stadtteils gewährleistet werden. 

  In dieser Erfordernis wird besonders auf die innovativen 
Produkte des Unternehmens verwiesen, welche die Erwei-
terung des Betriebs erforderlich machen.  

Des Weiteren wird darauf verwiesen: Durch eine entspre-
chende Investition am Standort Bröckingen können nicht 
nur die vorhandenen Arbeitsplätze gesichert, sondern ggf. 
auch neue geschaffen werden. 

  Wird zur Kenntnis genommen. Allerdings wird als Erfor-
dernis der Planung nicht insbesondere auf die innovati-
ven Produkte der Firma abgehoben. Die Produkte der 
Firma sind Teil des wirtschaftlichen Erfolges, weshalb 
die Firma Bedarf für eine Erweiterung hat und die Auf-
stellung des Bebauungsplanes erforderlich ist.  

 

  Meine Anmerkungen:     

  Innovative Produkte - Produktinnovationen sind in der 
Wirtschaft Innovationen, die aufgrund von Forschung und 
Entwicklung oder technischen Fortschritts ein völlig neues 
oder wesentlich verändertes Produkt hervorbringt. 

    

  Schauen sie sich im Internet die Selbstdarstellung des 
Unternehmens an und bilden sie sich ein Urteil über die-
ses "innovative" Unternehmen und das Konzept dieses 
Betriebs und die Handelszahlen, über 100 verschiedene 
Produkte, über 6000 Handelskunden, über 250.000 Zube-
hörteile p.a., über 10.000 IBC p.a.  

in Zahlen: >100 verschiedene Produkte, > 6000 Handels-
kunden, > 250.000 Zubehörteile p.a., 10.000 iBC's p.a. 

    

  Erläuterung: IBC -Intermediate Bulk Container sind große     
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quaderförmige Behälter für flüssige und rieselfähige Stof-
fe. je nach Bauweise mit einem Volumen von 500 bis 
3000 Ltr. 

  Wenn diese Handelsvolumen jetzt schon existieren, wo-
von auszugehen ist, wie wird sich dann mit dem extrem 
erweiterten Betriebsgelände die Situation hinsichtlich 
Verkehr und Lärmbelastung entwickeln. 

  Bezüglich der Aspekte Lärm und Verkehr wird auf die 
Ausführungen unter Ziffer 1 und 2 dieses Abwägungs-
vorschlages verwiesen. 

 

  Der eingebrachte Erweiterungswunsch des Betriebsge-
ländes durch Barrel Trading ist sicherlich die kostengüns-
tigste Lösung, und daher auch aus Sicht der Inhaber 
verständlich, aber oftmals gibt es eine Alternative, die in 
Erwägung gezogen werden sollte. 

  Hinsichtlich möglicher Standortalternativen und den 
damit verbundenen Auswirkungen wird auf die Ausfüh-
rungen unter Ziffer 4 dieses Abwägungsvorschlages 
verwiesen. 

 

  Z.B Erweiterung auf die Seite der Autowerkstatt und ggf. 
Erweiterung Richtung Kocher, und direkter verkehrstech-
nischer Anbindung an die Straße von Bahnhofsgaststätte 
nach Bröckingen. 

  Im Zuge der Planung wurden mögliche Alternativen am 
Standort geprüft. Mögliche Erweiterungen in Richtung 
Osten oder Süden bestehen nicht.  

 

  Auf der anderen Seite, kann ein Betrieb nicht davon aus-
gehen, dass der bei Gründung des Unternehmens ge-
wählte Standort erweitert werden kann, was das Betriebs-
gelände betrifft. Selbst dann nicht, wenn die vermeintliche 
Fläche vorhanden ist. 

  Wird zur Kenntnis genommen. Unter dieser Prämisse 
und aufgrund dieser Erforderlichkeit wird der Bebau-
ungsplan aufgestellt. 

 

  Es gibt im Raum Gaildorf und Kocher-aufwärts genügend 
Beispiele wo Betriebe ihren ursprünglichen Standort we-
gen Betriebsvergrößerung aufgeben mussten, bzw. eine 
Splittung durch verschiedene Standorte vollzogen haben. 

Beispiele hierzu: Bott, Köger, BKT Sulzbach, Berroth 
Sulzbach, kocher-plastik/ rommelag. 

  Wird zur Kenntnis genommen.   

  Die Fa. Barrel Trading hat durch den frühzeitigen Einstieg 
in dieses Handelssegment zweifellos eine zukunftsträchti-
ge Expansion vor sich, aber der Standort ist bei dem 
derzeitigen Konzept und dem schon jetzt belastendem 
Verkehrsaufkommen, was sich vervielfachen würde, den 
Bewohnern der Zufahrtswege und den direkten Anwoh-
nern nicht zumutbar. 

  Bezüglich der verkehrlichen Aspekte wird auf die Aus-
führungen unter Ziffer 1 und 2 dieses Abwägungsvor-
schlages verwiesen. 
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  Der Betrieb ist ein reines Handelsunternehmen Barrel 
Trading = Behälter Handel) Das Logo der Firma könnte 
nicht zutreffender sein. Barrel Trading GmbH & Co. KG  

    

  Da auch langfristig nicht mit einer Eigen-Produktion des 
vielfältigen Angebots-Segments zu rechnen ist, werden 
die erwähnten ggf. neuen Arbeitsplätze sich in Grenzen 
halten. 

  Wird zur Kenntnis genommen. Selbst wenn nur wenige 
neue Arbeitsplätze entstehen sollten ist deren Schaf-
fung, wie auch die Erhaltung bestehender Arbeitsplätze 
in Gaildorf ein gewichtiges öffentliches Interesse. 

 

  Deshalb meine Einwände, hier sollten alternative Bür-
ger/Anwohner verträgliche Vorschläge, wenn Standort 
Bröckingen angestrebt wird, ausgearbeitet werden. 

  Im Zuge der Planung wurden mögliche Alternativen am 
Standort geprüft, siehe dazu auch die Ausführungen 
oben. 

Damit können die Bedenken und Anregungen von Privat 
18 in der Planung nur teilweise berücksichtigt werden. 

 

 

 
 

In Zusammenarbeit mit der Stadt Gaildorf. 
 

Aufgestellt:  Mutlangen, den 13.04.2022 / Pi-Vo 

  LK&P.  

                     LK&P. INGENIEURE GBR 


